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Kapitel 1 

Fördern und Fordern 
§  1

Aufgabe und Ziel der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende 

(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll 
die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen und Personen, die mit ihnen in ei-
ner Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und da-
zu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt un-
abhängig von der Grundsicherung aus eigenen 
Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll 
erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme 
oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unter-
stützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit 
sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten kön-
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nen. Die Gleichstellung von Männern und Frau-
en ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen. 
Die Leistungen der Grundsicherung sind insbe-
sondere darauf auszurichten, dass 
1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit 

vermieden oder beseitigt, die Dauer der Hil-
febedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der 
Hilfebedürftigkeit verringert wird, 

2. die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen er-
halten, verbessert oder wieder hergestellt 
wird, 

3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen entgegenge-
wirkt wird, 

4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse 
von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die Kin-
der erziehen oder pflegebedürftige Angehöri-
ge betreuen, berücksichtigt werden, 

5. behindertenspezifische Nachteile überwun-
den werden. 

(2) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
umfasst Leistungen 
1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfe-

bedürftigkeit insbesondere durch Eingliede-
rung in Arbeit und 

2. zur Sicherung des Lebensunterhalts. 

§  2
Grundsatz des Forderns 

(1) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit 
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Personen müssen alle Möglichkeiten zur Been-
digung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit 
ausschöpfen. Der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
muss aktiv an allen Maßnahmen zu seiner Ein-
gliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere ei-
ne Eingliederungsvereinbarung abschließen. 
Wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist, 
hat der erwerbsfähige Hilfebedürftige eine ihm 
angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu 
übernehmen. 

(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit 
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Personen haben in eigener Verantwortung alle 
Möglichkeiten zu nutzen, ihren Lebensunterhalt 
aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige müssen ihre Ar-
beitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts 
für sich und die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen einsetzen. 

§  3
Leistungsgrundsätze 

(1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit kön-
nen erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung 
oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminde-
rung der Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung 
erforderlich sind. Bei den Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit sind 

1. die Eignung, 
2. die individuelle Lebenssituation, insbesonde-

re die familiäre Situation, 
3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftig-

keit und 
4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu berück-
sichtigen. Vorrangig sollen Maßnahmen einge-
setzt werden, die die unmittelbare Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit ermöglichen. Bei der Leis-
tungserbringung sind die Grundsätze von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind un-
verzüglich nach Antragstellung auf Leistungen 
nach diesem Buch in eine Arbeit, eine Ausbil-
dung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. 
Können Hilfebedürftige ohne Berufsabschluss 
nicht in eine Ausbildung vermittelt werden, soll 
die Agentur für Arbeit darauf hinwirken, dass die 
vermittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit auch 
zur Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten beiträgt. 

(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts dürfen nur erbracht werden, soweit die 
Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt wer-
den kann. 

§  4
Leistungsarten 

(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende werden in Form von 
1. Dienstleistungen, insbesondere durch Infor-

mation, Beratung und umfassende Unterstüt-
zung durch einen persönlichen Ansprech-
partner mit dem Ziel der Eingliederung in Ar-
beit, 

2. Geldleistungen, insbesondere zur Eingliede-
rung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 
Arbeit und zur Sicherung des Lebensunter-
halts der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und 
der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen, und 

3. Sachleistungen 
erbracht. 

(2) Die nach § 6 zuständigen Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende wirken dar-
auf hin, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige und 
die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft le-
benden Personen die erforderliche Beratung und 
Hilfe anderer Träger, insbesondere der Kranken- 
und Rentenversicherung, erhalten.  

§  5
Verhältnis zu anderen Leistungen 

(1) Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistun-
gen anderer, insbesondere der Träger anderer 
Sozialleistungen, werden durch dieses Buch 
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nicht berührt. Ermessensleistungen dürfen nicht 
deshalb versagt werden, weil dieses Buch ent-
sprechende Leistungen vorsieht.  

(2) Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach diesem Buch 
schließt Leistungen nach dem Dritten Kapitel des 
Zwölften Buches aus. Dies gilt nicht für Leistun-
gen nach § 34 des Zwölften Buches, soweit sie 
nicht nach § 22 Abs. 5 dieses Buches zu über-
nehmen sind. Leistungen nach dem Gesetz über 
eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung sind gegenüber dem 
Sozialgeld vorrangig. 

(3) Stellen Hilfebedürftige trotz Aufforderung 
einen erforderlichen Antrag auf Leistungen eines 
anderen Trägers nicht, können die Leistungsträ-
ger nach diesem Buch den Antrag stellen. Der 
Ablauf von Fristen, die ohne Verschulden der 
Leistungsträger nach diesem Buch verstrichen 
sind, wirkt nicht gegen die Leistungsträger nach 
diesem Buch; dies gilt nicht für Verfahrensfristen, 
soweit die Leistungsträger nach diesem Buch 
das Verfahren selbst betreiben. 

§  6
Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende 

(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch 
sind: 

1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagen-
tur), soweit Nummer 2 nichts Anderes be-
stimmt, 

2. die kreisfreien Städte und Kreise für die 
Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 
4, § 22 und § 23 Abs. 3, soweit durch Lan-
desrecht nicht andere Träger bestimmt sind 
(kommunale Träger). 

Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben beauftragen. 
(2) Die Länder können bestimmen, dass und in-

wieweit die Kreise ihnen zugehörige Gemeinden 
oder Gemeindeverbände zur Durchführung der 
in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Aufgaben 
nach diesem Gesetz heranziehen und ihnen da-
bei Weisungen erteilen können; in diesen Fällen 
erlassen die Kreise den Widerspruchsbescheid 
nach dem Sozialgerichtsgesetz. § 44b Abs. 3 
Satz 3 bleibt unberührt. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch in den Fällen des § 6a. 
(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 

werden ermächtigt, die Vorschriften dieses Ge-
setzes über die Zuständigkeit von Behörden für 
die Grundsicherung für Arbeitsuchende dem be-
sonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzu-
passen.

§ 6a
Experimentierklausel

  
  (1) Zur Weiterentwicklung der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende sollen an Stelle der Agentu-
ren für Arbeit als Träger der Leistung nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 im Wege der Erprobung 
kommunale Träger im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 zugelassen werden können. Die Erpro-
bung ist insbesondere auf alternative Modelle 
der Eingliederung von Arbeitsuchenden im Wett-
bewerb zu den Eingliederungsmaßnahmen der 
Agenturen für Arbeit ausgerichtet. 
 
 (2) Auf Antrag werden kommunale Träger vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit als 
Träger im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates zugelassen, wenn sie sich zur 
Schaffung einer besonderen Einrichtung nach 
Absatz 6 und zur Mitwirkung an der Wirkungs-
forschung nach § 6c verpflichtet haben (zugelas-
sene kommunale Träger). Für die Antragsbe-
rechtigung gilt § 6 Abs. 3 entsprechend. 
 
(3) Die Zahl der zugelassenen kommunalen 

Träger beträgt höchstens 69. Zur Bestimmung 
der zuzulassenden kommunalen Träger werden 
zunächst bis zum Erreichen von Länderkontin-
genten, die sich aus der Stimmenverteilung im 
Bundesrat (Artikel 51 des Grundgesetzes) erge-
ben, die von den Ländern nach Absatz 4 be-
nannten kommunalen Träger berücksichtigt. 
Nicht ausgeschöpfte Länderkontingente werden 
verteilt, indem die Länder nach ihrer Einwohner-
zahl nach den Erhebungen des Statistischen 
Bundesamtes zum 31. Dezember 2002 in eine 
Reihenfolge gebracht werden. Entsprechend 
dieser Länderreihenfolge wird bei der Zulassung 
von kommunalen Trägern jeweils der in der 
Nennung des Landes nach Absatz 4 am höchs-
ten gereihte kommunale Träger berücksichtigt, 
der bis dahin noch nicht für die Zulassung vor-
gesehen war. 
  (4) Der Antrag des kommunalen Trägers ist an 

die Zustimmung der zuständigen obersten Lan-
desbehörde gebunden. Stellen in einem Land 
mehr kommunale Träger einen Antrag auf Zu-
lassung als Träger im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1, als nach Absatz 3 zugelassen werden 
können, schlägt die oberste Landesbehörde dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit vor, 
in welcher Reihenfolge die antragstellenden 
kommunalen Träger zugelassen werden sollen. 
(5) Der Antrag kann bis zum 15. September 

2004 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005 ge-
stellt werden. Die Zulassung wird für einen Zeit-
raum von sechs Jahren erteilt. Die zugelassenen 
kommunalen Träger nehmen die Trägerschaft 
für diesen Zeitraum wahr. 
(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben an Stelle 

der Bundesagentur errichten die zugelassenen 
kommunalen Träger besondere Einrichtungen 
für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Buch. 
(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit kann mit Zustimmung der obersten Lan-
desbehörde durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die Zulassung wider-
rufen. Auf Antrag des zugelassenen kommuna-



 – 5 –

len Trägers, der der Zustimmung der obersten 
Landesbehörde bedarf, widerruft das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit die Zulassung 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates. In den Fällen des Satzes 2 endet 
die Trägerschaft, wenn eine Arbeitsgemeinschaft 
mit der Agentur für Arbeit gebildet worden ist, im 
Übrigen ein Jahr nach der Antragstellung.  
 
 

§ 6b 
Rechtsstellung der  

zugelassenen kommunalen Träger 
(1) Die zugelassenen kommunalen Träger sind 

an Stelle der Bundesagentur im Rahmen ihrer 
örtlichen Zuständigkeit Träger der Aufgaben 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 mit Ausnahme der 
sich aus den §§ 44b, 50, 51a, 51b, 52, 53, 54, 
55, 65a, 65b, 65d und 65e Abs. 2 ergebenden 
Aufgaben. Sie haben insoweit die Rechte und 
Pflichten der Agentur für Arbeit.  
  (2) Der Bund trägt die Aufwendungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließ-
lich der Verwaltungskosten mit Ausnahme der 
Aufwendungen für Aufgaben nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2. Die Mittel nach § 46 Abs. 1 Satz 4 
werden nach den Maßstäben zugewiesen, die 
für Agenturen für Arbeit bei der Ausführung von 
Aufgaben gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 gelten. 
§ 46 Abs. 5 bis 9 bleibt unberührt. 
  (3) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, die 
Leistungsgewährung zu prüfen. 
 

§ 6c 
Wirkungsforschung zur Experimentierklausel
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit untersucht die Wahrnehmung der Aufgaben 
durch die zugelassenen kommunalen Träger im 
Vergleich zur Aufgabenwahrnehmung durch die 
Agenturen für Arbeit und berichtet den gesetz-
gebenden Körperschaften des Bundes bis zum 
31. Dezember 2008 über die Erfahrungen mit 
den Regelungen nach den §§ 6a bis 6c. Die 
Länder sind bei der Entwicklung der Untersu-
chungsansätze und der Auswertung der Unter-
suchung zu beteiligen.

Kapitel 2 
Anspruchsvoraussetzungen 

§  7
Berechtigte 

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten 
Personen, die  
1. das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben, 
2. erwerbsfähig sind, 
3. hilfebedürftig sind und 

4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundes-
republik Deutschland haben, 

(erwerbsfähige Hilfebedürftige). Ausländer ha-
ben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik Deutschland und erhalten Leistun-
gen nach diesem Buch, wenn die Voraussetzun-
gen nach § 8 Abs. 3 vorliegen; dies gilt nicht für 
Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes. Aufenthaltsrechtliche Be-
stimmungen bleiben unberührt. 

(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Be-
darfsgemeinschaft leben. Dienstleistungen und 
Sachleistungen werden ihnen nur erbracht, wenn 
dadurch  
1. die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen der 

Bedarfsgemeinschaft beendet oder verrin-
gert, 

2. Hemmnisse bei der Eingliederung der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen beseitigt oder 
vermindert  

werden. 
(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören  

1. die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im 

Haushalt lebende Elternteil eines minderjäh-
rigen, unverheirateten erwerbsfähigen Kindes 
und der im Haushalt lebende Partner dieses 
Elternteils, 

3. als Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen
a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehe-

gatte,  
b) die Person, die mit dem erwerbsfähigen 

Hilfebedürftigen in eheähnlicher Gemein-
schaft lebt, 

c) der nicht dauernd getrennt lebende Le-
benspartner, 

4. die dem Haushalt angehörenden minderjäh-
rigen unverheirateten Kinder der in den Nrn. 
1 bis 3 genannten Personen, soweit sie nicht 
aus eigenem Einkommen oder Vermögen die 
Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunter-
halts beschaffen können. 

(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, 
wer für länger als sechs Monate in einer statio-
nären Einrichtung untergebracht ist oder Rente 
wegen Alters bezieht. 

(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rah-
men des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
oder der §§ 60 bis 62 des Dritten Buches dem 
Grunde nach förderungsfähig ist, haben keinen 
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts. In besonderen Härtefällen kön-
nen Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts als Darlehen geleistet werden. 

(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Aus-
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zubildende, 
1. die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundes-

ausbildungsförderungsgesetzes keinen An-
spruch auf Ausbildungsförderung oder auf 
Grund von § 64 Abs. 1 des Dritten Buches 
keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbei-
hilfe haben oder 

2. deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder 
nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches 
bemisst. 

§  8
Erwerbsfähigkeit 

(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit 
oder Behinderung auf absehbare Zeit außer-
stande ist, unter den üblichen Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei 
Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  

 
(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländer 

nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die Aufnahme 
einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt wer-
den könnte.  

§  9
Hilfebedürftigkeit 

(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunter-
halt, seine Eingliederung in Arbeit und den Le-
bensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 
vor allem nicht  
1. durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit,  
2. aus dem zu berücksichtigenden Einkommen 

oder Vermögen  
sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von 
anderen, insbesondere von Angehörigen oder 
von Trägern anderer Sozialleistungen erhält.  
  (2) Bei Personen, die in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, sind auch das Einkommen und 
Vermögen des Partners zu berücksichtigen. Bei 
minderjährigen unverheirateten Kindern, die mit 
ihren Eltern oder einem Elternteil in einer Be-
darfsgemeinschaft leben und die die Leistungen 
zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus 
ihrem eigenen Einkommen oder Vermögen be-
schaffen können, sind auch das Einkommen und 
Vermögen der Eltern oder des Elternteils zu be-
rücksichtigen. Ist in einer Bedarfsgemeinschaft 
nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften 
und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der Be-
darfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen 
Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig. 

(3) Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung 
auf ein Kind, das schwanger ist oder sein Kind 
bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
betreut. 

(4) Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der 

sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwer-
tung von zu berücksichtigendem Vermögen nicht 
möglich ist oder für den dies eine besondere 
Härte bedeuten würde; in diesem Falle sind die 
Leistungen als Darlehen zu erbringen. 

(5) Leben Hilfebedürftige in Haushaltsgemein-
schaft mit Verwandten oder Verschwägerten, so 
wird vermutet, dass sie von ihnen Leistungen er-
halten, soweit dies nach deren Einkommen und 
Vermögen erwartet werden kann. 

§  10
Zumutbarkeit 

(1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist je-
de Arbeit zumutbar, es sei denn, dass 
1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geis-

tig oder seelisch nicht in der Lage ist, 
2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige 

Ausübung seiner bisherigen überwiegenden 
Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die 
bisherige Tätigkeit besondere körperliche An-
forderungen stellt, 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung sei-
nes Kindes oder des Kindes seines Partners 
gefährden würde; die Erziehung eines Kin-
des, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, 
ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine 
Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in 
Tagespflege im Sinne der Vorschriften des 
Achten Buches oder auf sonstige Weise si-
chergestellt ist; die zuständigen kommunalen 
Träger sollen darauf hinwirken, dass er-
werbsfähigen Erziehenden vorrangig ein 
Platz zur Tagesbetreuung des Kindes ange-
boten wird, 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines 
Angehörigen nicht vereinbar wäre und die 
Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt 
werden kann,  

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichti-
ger Grund entgegensteht. 

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumut-
bar, weil  
1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit 

des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ent-
spricht, für die er ausgebildet ist oder die er 
ausgeübt hat, 

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen als geringer-
wertig anzusehen ist, 

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen weiter entfernt 
ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Aus-
bildungsort, 

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als 
bei den bisherigen Beschäftigungen des er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnah-
me an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
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entsprechend. 

§  11
Zu berücksichtigendes Einkommen 

(1) Als Einkommen zu berücksichtigen sind 
Einnahmen in Geld oder Geldeswert mit Aus-
nahme der Leistungen nach diesem Buch, der 
Grundrente nach dem Bundesversorgungsge-
setz und nach den Gesetzen, die eine entspre-
chende Anwendung des Bundesversorgungsge-
setzes vorsehen und der Renten oder Beihilfen, 
die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für 
Schaden an Leben sowie an Körper oder Ge-
sundheit erbracht werden, bis zur Höhe der ver-
gleichbaren Grundrente nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz. Der Kinderzuschlag nach § 6a 
des Bundeskindergeldgesetzes ist als Einkom-
men dem jeweiligen Kind zuzurechnen. Dies gilt 
auch für das Kindergeld für minderjährige Kin-
der, soweit es bei dem jeweiligen Kind zur Siche-
rung des Lebensunterhalts benötigt wird.  

(2) Vom Einkommen sind abzusetzen 
1. auf das Einkommen entrichtete Steuern, 
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung ein-

schließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung, 
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versi-

cherungen oder ähnlichen Einrichtungen, 
soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrie-
ben oder nach Grund und Höhe angemessen 
sind; hierzu gehören Beiträge 
a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit 

und der Pflegebedürftigkeit für Personen, 
die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung nicht versicherungspflichtig sind, 

b) zur Altersvorsorge von Personen, die von 
der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung befreit sind,  

soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezu-
schusst werden, 

4. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 
des Einkommensteuergesetzes, soweit sie 
den Mindesteigenbeitrag nach § 86 des Ein-
kommensteuergesetzes nicht überschreiten, 

5. die mit der Erzielung des Einkommens ver-
bundenen notwendigen Ausgaben, 

6. für Erwerbstätige ferner ein Betrag nach § 30.
(3) Nicht als Einkommen sind zu berücksichtigen 
1. Einnahmen, soweit sie als 

a) zweckbestimmte Einnahmen, 
b) Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege

einem anderen Zweck als die Leistungen 
nach diesem Buch dienen und die Lage des 
Empfängers nicht so günstig beeinflussen, 
dass daneben Leistungen nach diesem Buch 
nicht gerechtfertigt wären, 

2. Entschädigungen, die wegen eines Scha-
dens, der nicht Vermögensschaden ist, nach 

§ 253 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
geleistet werden. 

 

§  12
Zu berücksichtigendes Vermögen 

(1) Als Vermögen sind alle verwertbaren Ver-
mögensgegenstände zu berücksichtigen.  

(2) Vom Vermögen sind abzusetzen  
1. ein Grundfreibetrag in Höhe von 200 Euro je 

vollendetem Lebensjahr des erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen und seines Partners, mindes-
tens aber jeweils 4 100 Euro; der Grundfreibe-
trag darf für den erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen und seinen Partner jeweils 13 000 Euro 
nicht übersteigen, 

2. Altersvorsorge in Höhe des nach Bundes-
recht ausdrücklich als Altersvorsorge geför-
derten Vermögens einschließlich seiner Er-
träge und der geförderten laufenden Alters-
vorsorgebeiträge, soweit der Inhaber das Al-
tersvorsorgevermögen nicht vorzeitig ver-
wendet, 

3. geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge 
dienen, soweit der Inhaber sie vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand auf Grund einer ver-
traglichen Vereinbarung nicht verwerten kann 
und der Wert der geldwerten Ansprüche 200 
Euro je vollendetem Lebensjahr des erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen und seines Partners, 
höchstens jedoch jeweils 13 000 Euro nicht 
übersteigt. 

4. ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen 
in Höhe von 750 Euro für jeden in der Be-
darfsgemeinschaft lebenden Hilfebedürftigen.

(3) Als Vermögen sind nicht zu berücksichtigen
1. angemessener Hausrat,  
2. ein angemessenes Kraftfahrzeug für jeden in 

der Bedarfsgemeinschaft lebenden erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen,  

3. vom Inhaber als für die Altersvorsorge be-
stimmt bezeichnete Vermögensgegenstände 
in angemessenem Umfang, wenn der er-
werbsfähige Hilfebedürftige oder sein Partner 
von der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung befreit ist, 

4. ein selbst genutztes Hausgrundstück von an-
gemessener Größe oder eine entsprechende 
Eigentumswohnung,  

5. Vermögen, solange es nachweislich zur bal-
digen Beschaffung oder Erhaltung eines 
Hausgrundstücks von angemessener Größe 
bestimmt ist, soweit dieses zu Wohnzwecken 
behinderter oder pflegebedürftiger Menschen 
dient oder dienen soll und dieser Zweck 
durch den Einsatz oder die Verwertung des 
Vermögens gefährdet würde, 

6. Sachen und Rechte, soweit ihre Verwertung 
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offensichtlich unwirtschaftlich ist oder für den 
Betroffenen eine besondere Härte bedeuten 
würde. 

Für die Angemessenheit sind die Lebensum-
stände während des Bezugs der Leistungen zur 
Grundsicherung für Arbeitsuchende maßgebend.

(4) Das Vermögen ist mit seinem Verkehrswert 
zu berücksichtigen. Für die Bewertung ist der 
Zeitpunkt maßgebend, in dem der Antrag auf 
Bewilligung oder erneute Bewilligung der Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
gestellt wird, bei späterem Erwerb von Vermö-
gen der Zeitpunkt des Erwerbs. Wesentliche Än-
derungen des Verkehrswertes sind zu berück-
sichtigen.  

§  13
Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen ohne Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 
zu bestimmen,  
 
1. welche weiteren Einnahmen nicht als Ein-

kommen zu berücksichtigen sind und wie das 
Einkommen im Einzelnen zu berechnen ist, 

2. welche weiteren Vermögensgegenstände 
nicht als Vermögen zu berücksichtigen sind 
und wie der Wert des Vermögens zu ermit-
teln ist, 

3. welche Pauschbeträge für die von dem Ein-
kommen abzusetzenden Beträge zu berück-
sichtigen sind. 

Die Rechtsverordnung nach Nummer 1 ist auch 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit und Soziale Sicherung zu erlas-
sen. 

Kapitel 3 
Leistungen 
Abschnitt 1 

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
§  14

Grundsatz des Förderns 
Die Träger der Leistungen nach diesem Buch 

unterstützen erwerbsfähige Hilfebedürftige um-
fassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. 
Die Agentur für Arbeitsoll einen persönlichen 
Ansprechpartner für jeden erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen und die mit ihm in einer Bedarfsge-
meinschaft Lebenden benennen. Die Träger der 
Leistungen nach diesem Buch erbringen unter 
Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit alle im Einzelfall für die Ein-
gliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen. 

§  15
Eingliederungsvereinbarung 

(1) Die Agentur für Arbeit soll im Einvernehmen 
mit dem kommunalen Träger mit jedem erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen die für seine Eingliede-
rung erforderlichen Leistungen vereinbaren (Ein-
gliederungsvereinbarung). Die Eingliederungs-
vereinbarung soll insbesondere bestimmen,  
1. welche Leistungen der Erwerbsfähige zur 

Eingliederung in Arbeit erhält, 
2. welche Bemühungen der erwerbsfähige Hil-

febedürftige in welcher Häufigkeit zur Ein-
gliederung in Arbeit mindestens unternehmen 
muss und in welcher Form er die Bemühun-
gen nachzuweisen hat.  

Die Eingliederungsvereinbarung soll für sechs 
Monate geschlossen werden. Danach soll eine 
neue Eingliederungsvereinbarung abgeschlos-
sen werden. Bei jeder folgenden Eingliederungs-
vereinbarung sind die bisher gewonnenen Erfah-
rungen zu berücksichtigen. Kommt eine Einglie-
derungsvereinbarung nicht zustande, sollen die 
Regelungen nach Satz 2 durch Verwaltungsakt 
erfolgen. 

(2) In der Eingliederungsvereinbarung kann 
auch vereinbart werden, welche Leistungen die 
Personen erhalten, die mit dem erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben. Diese Personen sind dabei zu beteiligen.

(3) Wird in der Eingliederungsvereinbarung ei-
ne Bildungsmaßnahme vereinbart, ist auch zu 
regeln, in welchem Umfang und unter welchen 
Voraussetzungen der erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige schadensersatzpflichtig ist, wenn er die 
Maßnahme aus einem von ihm zu vertretenden 
Grund nicht zu Ende führt. 

§  16
Leistungen zur Eingliederung 

(1) Als Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
kann die Agentur für Arbeit alle im Dritten Kapi-
tel, im Ersten bis Dritten und Sechsten Abschnitt 
des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im Ers-
ten, Fünften und Siebten Abschnitt des Sechsten 
Kapitels und die in den §§ 417, 421g, 421i, 421k 
und 421m des Dritten Buches geregelten Leis-
tungen erbringen. Für Eingliederungsleistungen 
an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige 
nach diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, § 100 
Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 
102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 109 Abs. 1 Satz 
1 und Abs. 2 des Dritten Buches entsprechend. 
Soweit dieses Buch für die einzelnen Leistungen 
nach den Sätzen 1 und 2 keine abweichenden 
Voraussetzungen regelt, gelten diejenigen des 
Dritten Buches. §§ 8 und 37 Abs. 4 des Dritten 
Buches sind entsprechend anzuwenden. § 41 
Abs. 3 Satz 4 des Dritten Buches ist mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an 
die Stelle des Arbeitslosengeldes das Arbeitslo-
sengeld II tritt. Den zugelassenen kommunalen 
Trägern obliegt auch die Arbeitsvermittlung für 
Bezieher von Leistungen nach diesem Buch. 
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(2) Über die in Absatz 1 genannten Leistungen 
hinaus können weitere Leistungen erbacht wer-
den, die für die Eingliederung des erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erfor-
derlich sind. Dazu gehören insbesondere  
1. die Betreuung minderjähriger oder behinder-

ter Kinder oder die häusliche Pflege von An-
gehörigen,  

2. die Schuldnerberatung,  
3. die psychosoziale Betreuung, 
4. die Suchtberatung, 
5. das Einstiegsgeld nach § 29, 
6. Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz. 

(3) Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine 
Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenhei-
ten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten 
für im öffentlichen Interesse liegende, zusätzli-
che Arbeiten nicht nach Absatz 1 als Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen gefördert, ist den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum Ar-
beitslosengeld II eine angemessene Entschädi-
gung für Mehraufwendungen zu zahlen; diese 
Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im 
Sinne des Arbeitsrechts; die Vorschriften über 
den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz 
sind entsprechend anzuwenden; für Schäden bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer.“ 

(4) Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbs-
fähigen während einer Maßnahme zur Eingliede-
rung nach den Absätzen 1 bis 3 , kann sie durch 
Darlehen weiter gefördert werden, wenn bereits 
zwei Drittel der Maßnahme durchgeführt sind 
und der Erwerbsfähige diese voraussichtlich er-
folgreich abschließen wird. 

§  17
Einrichtungen und Dienste für Leistungen 

zur Eingliederung 
(1) Zur Erbringung von Leistungen zur Einglie-

derung in Arbeit sollen die zuständigen Träger 
der Leistungen nach diesem Buch eigene Ein-
richtungen und Dienste nicht neu schaffen, so-
weit geeignete Einrichtungen und Dienste Dritter 
vorhanden sind, ausgebaut oder in Kürze ge-
schaffen werden können. Die zuständigen Trä-
ger der Leistungen nach diesem Buch sollen 
Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätig-
keit auf dem Gebiet der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende angemessen unterstützen. 

(2) Wird die Leistung von einem Dritten er-
bracht und sind im Dritten Buch keine Anforde-
rungen geregelt, denen die Leistung entspre-
chen muss, ist die Agentur für Arbeit zur Vergü-
tung für die Leistung nur verpflichtet, wenn mit 
dem Dritten oder seinem Verband eine Verein-
barung insbesondere über  
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen, 

2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und 
Beträgen für einzelne Leistungsbereiche zu-
sammensetzen kann, und  

3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät der Leistungen 

besteht. Die Vereinbarungen müssen den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Leistungsfähigkeit entsprechen.  

§  18
Örtliche Zusammenarbeit 

(1) Die Agenturen für Arbeit arbeiten bei der 
Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben 
nach dem Dritten Buch mit den Beteiligten des 
örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Ge-
meinden, den Kreisen und Bezirken, den Trä-
gern der freien Wohlfahrtspflege, den Vertretern 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie den 
Kammern und berufsständischen Organisationen 
zusammen, um die gleichmäßige oder gemein-
same Durchführung von Maßnahmen zu beraten 
oder zu sichern und Leistungsmissbrauch zu 
verhindern oder aufzudecken. Die örtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe sind verpflichtet, mit den A-
genturen für Arbeit zusammenzuarbeiten. 
(1a) Absatz 1 gilt für die kommunalen Träger 

entsprechend.
(2) Die Leistungen nach diesem Buch sind in 

das regionale Arbeitsmarktmonitoring der Agen-
turen für Arbeit nach § 9 Abs. 2 des Dritten Bu-
ches einzubeziehen. 

(3) Die Agenturen für Arbeit sollen mit Ge-
meinden, Kreisen und Bezirken auf deren Ver-
langen Vereinbarungen über das Erbringen von 
Leistungen zur Eingliederung nach diesem Ge-
setz mit Ausnahme der Leistungen nach § 16 
Abs. 1 schließen, wenn sie den durch eine 
Rechtsverordnung festgelegten Mindestanforde-
rungen entsprechen. Satz 1 gilt nicht für die zu-
gelassenen kommunalen Träger.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit wird ermächtigt, ohne Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, welchen Anforderungen eine Ver-
einbarung nach Absatz 3 mindestens genügen 
muss. 

Abschnitt 2 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

halts 
Unterabschnitt 1 

Arbeitslosengeld II 
§  19

Arbeitslosengeld II 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten als Ar-

beitslosengeld II  
1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
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halts einschließlich der angemessenen Kos-
ten für Unterkunft und Heizung, 

2. unter den Voraussetzungen des § 24 einen 
befristeten Zuschlag. 

 Das zu berücksichtigende Einkommen und 
Vermögen mindert die Geldleistungen der Agen-
tur für Arbeit; soweit Einkommen und Vermögen 
darüber hinaus zu berücksichtigen ist, mindert es 
die Geldleistungen der kommunalen Träger. 

§  20
Regelleistung zur Sicherung des Lebensun-

terhalts 
(1) Die Regelleistung zur Sicherung des Le-

bensunterhalts umfasst insbesondere Ernäh-
rung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Bedarfe 
des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Um-
fang auch Beziehungen zur Umwelt und eine 
Teilnahme am kulturellen Leben. Nicht umfasst 
sind die in § 5 Abs. 2 Satz 2 dieses Buches ge-
nannten Leistungen nach dem Zwölften Buch. 

(2) Die monatliche Regelleistung beträgt für 
Personen, die allein stehend oder allein erzie-
hend sind oder deren Partner minderjährig ist, in 
den alten Bundesländern einschließlich Berlin 
(Ost) 345 Euro, in den neuen Bundesländern 
331 Euro. 

(3) Haben zwei Angehörige der Bedarfsge-
meinschaft das 18. Lebensjahr vollendet, beträgt 
die Regelleistung jeweils 90 vom Hundert der 
Regelleistung nach Absatz 2. Die Regelleistung 
für sonstige erwerbsfähige Angehörige der Be-
darfsgemeinschaft beträgt 80 vom Hundert der 
Regelleistung nach Absatz 2. 

(4) Die Regelleistung nach Absatz 2 wird je-
weils zum 1. Juli eines Jahres um den Vomhun-
dertsatz angepasst, um den sich der aktuelle 
Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung verändert. Für die Neubemessung der Re-
gelleistung findet § 28 Abs. 3 Satz 5 des Zwölf-
ten Buches entsprechende Anwendung. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit gibt 
jeweils spätestens zum 30. Juni eines Kalender-
jahres die Höhe der Regelleistung nach Absatz 
2, die für die folgenden zwölf Monate maßge-
bend ist, im Bundesgesetzblatt bekannt. 

 

§  21
Leistungen für  

Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt 
(1) Leistungen für Mehrbedarfe umfassen Be-

darfe nach den Absätzen 2 bis 5, die nicht durch 
die Regelleistung abgedeckt sind.  

(2) Werdende Mütter, die erwerbsfähig und hil-
febedürftig sind, erhalten nach der 12. Schwan-
gerschaftswoche einen Mehrbedarf von 17 vom 
Hundert der nach § 20 maßgebenden Regelleis-
tung. 

(3) Für Personen, die mit einem oder mehreren 

minderjährigen Kindern zusammen leben und al-
lein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ist 
ein Mehrbedarf anzuerkennen  
1. in Höhe von 36 vom Hundert der nach § 20 

Abs. 2 maßgebenden Regelleistung, wenn 
sie mit einem Kind unter sieben Jahren oder 
mit zwei oder drei Kindern unter sechzehn 
Jahren zusammen leben, oder 

2. in Höhe von 12 vom Hundert der nach § 20 
Abs. 2 maßgebenden Regelleistung für jedes 
Kind, wenn sich dadurch ein höherer Vom-
hundertsatz als nach der Nummer 1 ergibt, 
höchstens jedoch in Höhe von 60 vom Hun-
dert der nach § 20 Abs. 2 maßgebenden Re-
gelleistung. 

(4) Erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige, 
denen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
nach § 33 des Neunten Buches sowie sonstige 
Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Platzes 
im Arbeitsleben oder Hilfe zur Ausbildung für ei-
ne sonstige angemessene Tätigkeit erbracht 
werden, erhalten einen Mehrbedarf von 35 vom 
Hundert der nach § 20 maßgebenden Regelleis-
tung. Satz 1 kann auch nach Beendigung der 
dort genannten Maßnahmen während einer an-
gemessenen Übergangszeit, vor allem einer 
Einarbeitungszeit, angewendet werden. 

(5) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus me-
dizinischen Gründen einer kostenaufwändigen 
Ernährung bedürfen, erhalten einen Mehrbedarf 
in angemessener Höhe. 

(6) Die Summe des insgesamt gezahlten 
Mehrbedarfs darf die Höhe der für erwerbsfähige 
Hilfebedürftige maßgebenden Regelleistung 
nicht übersteigen. 

§  22
Leistungen für Unterkunft und Heizung 

  (1) Leistungen für Unterkunft und Heizung wer-
den in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit diese angemessen sind. Soweit 
die Aufwendungen für die Unterkunft den der 
Besonderheit des Einzelfalles angemessenen 
Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf des al-
lein stehenden Hilfebedürftigen oder der Be-
darfsgemeinschaft so lange zu berücksichtigen, 
wie es dem allein stehenden Hilfebedürftigen 
oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich o-
der nicht zuzumuten ist, durch einen Woh-
nungswechsel, durch Vermieten oder auf andere 
Weise die Aufwendungen zu senken, in der Re-
gel jedoch längstens für sechs Monate.  
  (2) Vor Abschluss eines Vertrages über eine 
neue Unterkunft soll der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige die Zusicherung des kommunalen Trä-
gers zu den Aufwendungen für die neue Unter-
kunft einholen. Der kommunale Träger ist nur zur 
Zusicherung verpflichtet, wenn der Umzug erfor-
derlich ist und die Aufwendungen für die neue 
Unterkunft angemessen sind. 

(3) Wohnungsbeschaffungskosten sowie Miet-
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kautionen und Umzugskosten können bei vorhe-
riger Zusicherung durch den kommunalen Träger 
übernommen werden. Die Zusicherung soll er-
teilt werden, wenn der Umzug durch den kom-
munalen Träger veranlasst oder aus anderen 
Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusi-
cherung eine Unterkunft in einem angemesse-
nen Zeitraum nicht gefunden werden kann. 

(4) Die Kosten für Unterkunft und Heizung sol-
len von dem kommunalen Träger an den Ver-
mieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt 
werden, wenn die zweckentsprechende Verwen-
dung durch den Hilfebedürftigen nicht sicherge-
stellt ist. 

(5) Mietschulden können als Darlehen über-
nommen werden, wenn sonst Wohnungslosigkeit 
einzutreten droht und hierdurch die Aufnahme 
einer konkret in Aussicht stehenden Beschäfti-
gung verhindert würde. 

§  23
Abweichende Erbringung von Leistungen 
(1) Kann im Einzelfall ein von den Regelleis-

tungen umfasster und nach den Umständen un-
abweisbarer Bedarf zur Sicherung des Lebens-
unterhalts weder durch das Vermögen nach § 12 
Abs. 2 Nr. 4 noch auf andere Weise gedeckt 
werden, erbringt die Agentur für Arbeit bei ent-
sprechendem Nachweis den Bedarf als Sach-
leistung oder als Geldleistung und gewährt dem 
Hilfebedürftigen ein entsprechendes Darlehen. 
Bei Sachleistungen wird das Darlehen in Höhe 
des für die Agentur für Arbeit entstandenen An-
schaffungswertes gewährt. Das Darlehen wird 
durch monatliche Aufrechnung in Höhe von bis 
zu 10 vom Hundert der an den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen und die mit ihm in Bedarfsge-
meinschaft lebenden Angehörigen jeweils zu 
zahlenden Regelleistung getilgt.  

(2) Solange sich der Hilfebedürftige, insbeson-
dere bei Drogen- oder Alkoholabhängigkeit so-
wie im Falle unwirtschaftlichen Verhaltens, als 
ungeeignet erweist, mit der Regelleistung nach 
§ 20 seinen Bedarf zu decken, kann die Regel-
leistung in voller Höhe oder anteilig in Form von 
Sachleistungen erbracht werden.  

(3) Leistungen für  

1. Erstausstattungen für die Wohnung ein-
schließlich Haushaltsgeräten, 

2. Erstausstattungen für Bekleidung einschließ-
lich bei Schwangerschaft und Geburt sowie 

3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen 

sind nicht von der Regelleistung umfasst. Sie 
werden gesondert erbracht. Die Leistungen nach 
Satz 1 werden auch erbracht, wenn Hilfebedürf-
tige keine Leistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts einschließlich der angemessenen 
Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, 
den Bedarf nach Satz 1 jedoch aus eigenen 
Kräften und Mitteln nicht voll decken können. In 
diesem Falle kann das Einkommen berücksich-
tigt werden, das Hilfebedürftige innerhalb eines 
Zeitraumes von bis zu sechs Monaten nach Ab-
lauf des Monats erwerben, in dem über die Leis-
tung entschieden worden ist. Die Leistungen 
nach Satz 1 Nr. 1 und 2 können als Sachleistung 
oder Geldleistung, auch in Form von Pauschal-
beträgen, erbracht werden. Bei der Bemessung 
der Pauschalbeträge sind geeignete Angaben 
über die erforderlichen Aufwendungen und nach-
vollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichti-
gen. 
(4) Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

halts können als Darlehen erbracht werden, so-
weit in dem Monat, für den die Leistungen er-
bracht werden, voraussichtlich Einnahmen anfal-
len.

§  24
Befristeter Zuschlag nach Bezug 

von Arbeitslosengeld 
(1) Soweit der erwerbsfähige Hilfebedürftige 

Arbeitslosengeld II innerhalb von zwei Jahren 
nach dem Ende des Bezugs von Arbeitslosen-
geld bezieht, erhält er in diesem Zeitraum einen 
monatlichen Zuschlag. Nach Ablauf des ersten 
Jahres wird der Zuschlag um 50 vom Hundert 
vermindert. 

(2) Der Zuschlag beträgt zwei Drittel des Un-
terschiedsbetrages zwischen  
1. dem von dem erwerbsfähigen Hilfebedürfti-

gen zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld und 
dem nach dem Wohngeldgesetz erhaltenen 
Wohngeld und 

2. dem an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
und die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft le-
benden Angehörigen zu zahlenden Arbeitslo-
sengeld II nach § 19 Satz 1 Nr. 1 sowie Satz 
2 oder Sozialgeld nach § 28.  

(3) Der Zuschlag ist im ersten Jahr 
1. bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf 

höchstens 160 Euro, 
2. bei Partnern auf insgesamt höchstens 320 

Euro und 
3. für die mit dem Zuschlagsberechtigten in Be-

darfsgemeinschaft zusammenlebenden min-
derjährigen Kinder auf höchstens 60 Euro pro 
Kind 

begrenzt. 

§  25
Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit 

(1) Erkrankt ein Bezieher von Arbeitslosengeld 
II und hat er dem Grunde nach Anspruch auf 
Krankengeld, so wird Arbeitslosengeld II bis zur 
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Dauer von sechs Wochen weiter gezahlt.. Die 
Eingliederungsleistungen für den Erwerbsfähi-
gen und die Ansprüche der Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft werden durch den Bezug von 
Krankengeld nicht berührt. 
(2) Nach Ablauf der Weiterzahlung nach Absatz 
1 Satz 1 erbringen die Träger der Leistungen 
nach diesem Buch die bisherigen Leistungen als 
Vorschuss auf die Leistungen der Krankenversi-
cherung weiter; § 102 des Zehnten Buches gilt 
entsprechend.

§  26
Zuschuss zu Beiträgen bei Befreiung von der

Versicherungspflicht  
(1) Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von 

der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit sind (§ 6 Abs. 1b, 
§ 231 Abs. 1 und 2 des Sechsten Buches), er-
halten einen Zuschuss zu den Beiträgen, die für 
die Dauer des Leistungsbezugs freiwillig an die 
gesetzliche Rentenversicherung, eine berufs-
ständische Versorgungseinrichtung oder für eine 
private Alterssicherung gezahlt werden. Der Zu-
schuss ist auf die Höhe des Betrages begrenzt, 
der ohne die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu zahlen wäre. 

(2) Bezieher von Arbeitslosengeld II, die 

1. nach § 8 Abs. 1 Nr. 1a des Fünften Buches 
von der Versicherungspflicht befreit sind, 

2. nach § 22 Abs. 1 des Elften Buches oder nach 
Artikel 42 des Pflege-Versicherungsgesetzes 
von der Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung befreit oder nach § 23 
Abs. 1 des Elften Buches bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen gegen 
das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert 
sind, 

erhalten einen Zuschuss zu den Beiträgen, die 
für die Dauer des Leistungsbezugs für eine Ver-
sicherung gegen Krankheit oder Pflegebedürftig-
keit an ein privates Krankenversicherungsunter-
nehmen gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf 
die Höhe des Betrages begrenzt, der ohne die 
Befreiung von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung oder in der 
sozialen Pflegeversicherung zu zahlen wäre. 
Hierbei sind zugrunde zu legen: 

1. für die Beiträge zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung der durchschnittliche allgemeine 
Beitragssatz der Krankenkassen (§ 245 des 
Fünften Buches); der zum 1. Januar des Vor-
jahres festgestellte Beitragssatz gilt jeweils 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des lau-
fenden Kalenderjahres, 

2. für die Beiträge zu sozialen Pflegeversiche-
rung der Beitragssatz nach § 55 Abs. 1 Satz 1 
des Elften Buches. 

§  27
Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bun-
desministerium für Gesundheit und Soziale Si-
cherung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
1. welche Aufwendungen für Unterkunft und 

Heizung angemessen sind und unter welchen 
Voraussetzungen die Kosten für Unterkunft 
und Heizung pauschaliert werden können, 

2. bis zu welcher Höhe Umzugskosten über-
nommen werden, 

3.  unter welchen Voraussetzungen und wie die 
Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 
2 pauschaliert werden können. 

Unterabschnitt 2 
Sozialgeld 

§  28
Sozialgeld 

(1) Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Bedarfsge-
meinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie 
keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Ge-
setz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung haben oder 
diese Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts nicht ausreichen. Das Sozialgeld um-
fasst die sich aus § 19 Satz 1 Nr. 1 ergebenden 
Leistungen. Hierbei gelten ergänzend folgende 
Maßgaben:  
1. Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung 

des 14. Lebensjahres 60 vom Hundert und im 
15. Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 
20 Abs. 2 maßgebenden Regelleistung. 

2. Leistungen für Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 
werden auch gezahlt, wenn Eingliederungs-
hilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölf-
ten Buches erbracht wird. 

3. § 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung 
der in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften 
Buches genannten Maßnahmen. 

(2) Das Sozialgeld mindert sich um das zu be-
rücksichtigende Einkommen und Vermögen.  

Unterabschnitt 3 
Anreize und Sanktionen 

§  29
Einstiegsgeld 

(1) Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit 
kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die ar-
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beitslos sind, bei Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen oder selbständigen Erwerbstä-
tigkeit ein Einstiegsgeld erbracht werden, wenn 
dies zur Eingliederung in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt erforderlich ist. Das Einstiegsgeld 
wird als Zuschuss zum Arbeitslosengeld II er-
bracht. 

(2) Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen 
Zeitraum eine Erwerbstätigkeit besteht, für 
höchstens 24 Monate erbracht. Bei der Bemes-
sung der Höhe des Einstiegsgeldes soll die vor-
herige Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Grö-
ße der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt wer-
den, in der der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
lebt.  

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen ohne Zu-
stimmung des Bundesrates durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen, wie das Einstiegsgeld zu 
bemessen ist. Bei der Bemessung ist neben der 
Berücksichtigung der in Absatz 2 Satz 2 genann-
ten Kriterien auch ein Bezug zu der für den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen jeweils maßge-
benden Regelleistung herzustellen. 

 

§  30
Freibeträge bei Erwerbstätigkeit 

Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die er-
werbstätig sind, ist von dem um die Absetzbe-
träge nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 bereinigten 
monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
ein Betrag 

1. in Höhe von 15 vom Hundert bei einem Brut-
tolohn bis 400 Euro, 

2. zusätzlich in Höhe von 30 vom Hundert bei 
dem Teil des Bruttolohns, der 400 Euro ü-
bersteigt und nicht mehr als 900 Euro be-
trägt und 

3. zusätzlich in Höhe von 15 vom Hundert bei 
dem Teil des Bruttolohns, der 900 Euro ü-
bersteigt und nicht mehr als 1500 Euro be-
trägt, 

abzusetzen. 

§  31
Absenkung und Wegfall des Arbeitslosen-

geldes II 
(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall 

des Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe 
um 30 vom Hundert der für den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regel-
leistung abgesenkt, wenn  

1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz 
Belehrung über die Rechtsfolgen weigert, 
a) eine ihm angebotene Eingliederungsver-

einbarung abzuschließen, 
b) in der Eingliederungsvereinbarung festge-

legte Pflichten zu erfüllen, insbesondere 
in ausreichendem Umfang Eigenbemü-
hungen nachzuweisen, 

c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder 
Arbeitsgelegenheit aufzunehmen oder 
fortzuführen, oder 

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 
auszuführen, 

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Beleh-
rung über die Rechtsfolgen eine zumutbare 
Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit ab-
gebrochen oder Anlass für den Abbruch ge-
geben hat. 

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige einen wichtigen Grund für sein Verhalten 
nachweist.  
  (2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfol-
gen einer Aufforderung des zuständigen Träger-
s, sich bei ihr zu melden oder bei einem ärztli-
chen oder psychologischen Untersuchungster-
min zu erscheinen, nicht nach und weist er kei-
nen wichtigen Grund für sein Verhalten nach, 
wird das Arbeitslosengeld II unter Wegfall des 
Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe um 10 
vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleis-
tung abgesenkt. 

(3) Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Ab-
satz 1 oder Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II 
zusätzlich um jeweils den Vomhundertsatz der 
nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemin-
dert, um den es in der ersten Stufe  gemindert 
wurde. Hierbei können auch die Leistungen nach 
den §§ 21 bis 23 betroffen sein. Bei einer Minde-
rung der Regelleistung um mehr als 30 vom 
Hundert kann der zuständige Träger in ange-
messenem Umfang ergänzende Sachleistungen 
oder geldwerte Leistungen erbringen. Der zu-
ständige Träger soll Leistungen nach Satz 3 
erbringen, wenn der Hilfebedürftige mit minder-
jährigen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt. 
Der erwerbsfähige Hilfebedürftige ist vorher über 
die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 bis 4 zu be-
lehren 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend  
1. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 

der nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
sein Einkommen oder Vermögen in der Ab-
sicht vermindert hat, die Voraussetzungen für 
die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslo-
sengeldes II herbeizuführen, 

2. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
der trotz Belehrung über die Rechtsfolgen 
sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt, 



 – 14 –

3. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,  
a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld 

ruht oder erloschen ist, weil die Agentur 
für Arbeit den Eintritt einer Sperrzeit oder 
das Erlöschen des Anspruchs nach den 
Vorschriften des Dritten Buches festge-
stellt hat oder 

b) der die in dem Dritten Buch genannten 
Voraussetzungen für den Eintritt einer 
Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder Erlö-
schen eines Anspruchs auf Arbeitslosen-
geld begründen. 

  (5) Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 
15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Le-
bensjahr vollendet haben, wird das Arbeitslo-
sengeld II unter den in Absatz 1 und 4 genann-
ten Voraussetzungen auf die Leistungen nach § 
22 beschränkt; die nach § 22 Abs. 1 angemes-
senen Kosten für Unterkunft und Heizung sollen 
an den Vermieter oder andere Empfangsberech-
tigte gezahlt werden. Die Agentur für Arbeit soll 
Leistungen nach Absatz 3 Satz 3 an den er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen erbringen. Der 
erwerbsfähige Hilfebedürftige ist vorher über die 
Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 und 2 zu beleh-
ren. 
  (6) Absenkung und Wegfall treten mit Wirkung 
des Kalendermonats ein, der auf das Wirksam-
werden des Verwaltungsaktes, der die Absen-
kung oder den Wegfall der Leistung feststellt, 
folgt. Absenkung und Wegfall dauern drei Mona-
te. Während der Absenkung oder des Wegfalls 
der Leistung besteht kein Anspruch auf ergän-
zende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vor-
schriften des Zwölften Buches. Über die Rechts-
folgen nach Satz 1 bis 3 ist der erwerbsfähige 
Hilfebedürftige vorher zu belehren. 

§  32
Absenkung und Wegfall des Sozialgeldes 
§ 31 Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 6 gilt entspre-

chend für Bezieher von Sozialgeld, wenn bei 
diesen Personen die in § 31 Abs. 2 oder Abs. 4 
Nr. 1 und Nr. 2 genannten Voraussetzungen vor-
liegen. 

Unterabschnitt  4 
Verpflichtungen anderer 

§  33
Übergang von Ansprüchen 

(1) Haben Empfänger von Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts einen Anspruch 
gegen einen Anderen, der nicht Leistungsträger 
ist, können die Träger der Leistungen nach die-
sem Buch durch schriftliche Anzeige an den An-
deren bewirken, dass der Anspruch bis zur Höhe 
der erbrachten Leistungen auf sie übergeht. Der 
Übergang des Anspruchs darf nur bewirkt wer-
den, soweit bei rechtzeitiger Leistung des Ande-
ren Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

halts nicht erbracht worden wären. Der Über-
gang wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
der Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder 
gepfändet werden kann.  

(2) Der Übergang eines Unterhaltsanspruchs 
nach bürgerlichem Recht darf nicht bewirkt wer-
den, wenn die unterhaltsberechtigte Person  
1. mit dem Verpflichteten in einer Bedarfsge-

meinschaft lebt, 
2. mit dem Verpflichteten verwandt ist und den 

Unterhaltsanspruch nicht geltend macht; 
 dies gilt nicht für Unterhaltsansprüche  

a) minderjähriger Hilfebedürftiger,  
b) von Hilfebedürftigen, die das 25. Lebens-

jahr noch nicht vollendet und die Erstaus-
bildung noch nicht abgeschlossen haben 

 gegen ihre Eltern, 
3. in einem Kindschaftsverhältnis zum Ver-

pflichteten steht und  
 a) schwanger ist oder 

  b) ihr leibliches Kind bis zur Vollendung 
  seines sechsten Lebensjahres betreut.

4. (aufgehoben) 
Der Übergang darf nur bewirkt werden, soweit 
das Einkommen und Vermögen der unterhalts-
verpflichteten Person das nach den §§ 11 und 
12 zu berücksichtigende Einkommen und Ver-
mögen übersteigt. Die Träger der Leistungen 
nach diesem Buch können den Übergang eines 
Unterhaltsanspruchs für die Vergangenheit nur 
unter den Voraussetzungen des § 1613 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bewirken. Sie kön-
nenbis zur Höhe der bisherigen Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts auch auf zu-
künftige Leistungen klagen, wenn die Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts voraussicht-
lich noch längere Zeit erbracht werden müssen. 

(3) Die schriftliche Anzeige an den Anderen 
bewirkt, dass der Anspruch für die Zeit übergeht, 
für die dem Hilfebedürftigen Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts ohne Unterbre-
chung erbracht werden; als Unterbrechung gilt 
ein Zeitraum von mehr als zwei Monaten. 

(4) Die §§ 115 und 116 des Zehnten Buches 
gehen der Regelung des Absatzes 1 vor.  

§  34
Ersatzansprüche 

(1) Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
vorsätzlich oder grob fahrlässig  
1. die Voraussetzungen für seine Hilfebedürftig-

keit oder die Hilfebedürftigkeit von Personen, 
die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft le-
ben, oder 

2. die Zahlung von Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts an sich oder an Perso-
nen, die mit ihm in einer Bedarfsgemein-
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schaft leben,  
ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat, ist zum 
Ersatz der deswegen gezahlten Leistungen ver-
pflichtet. Von der Geltendmachung des Ersatz-
anspruches ist abzusehen, soweit sie den Er-
satzpflichtigen künftig von Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach diesem Buch 
oder von Leistungen nach dem Zwölften Buch 
abhängig machen würde.  

(2) Eine nach Absatz 1 eingetretene Verpflich-
tung zum Ersatz der Leistungen geht auf den 
Erben über. Sie ist auf den Nachlasswert im 
Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt. 

(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Leistung erbracht 
worden ist. Die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über die Hemmung, die Ablauf-
hemmung, den Neubeginn und die Wirkung der 
Verjährung gelten sinngemäß; der Erhebung der 
Klage steht der Erlass eines Leistungsbeschei-
des gleich. 

§  35
Erbenhaftung 

(1) Der Erbe eines Empfängers von Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts ist zum Er-
satz der Leistungen verpflichtet, soweit diese in-
nerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Erbfall 
erbracht worden sind und 1 700 Euro überstei-
gen. Die Ersatzpflicht ist auf den Nachlasswert 
im Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt. 

(2) Der Ersatzanspruch ist nicht geltend zu 
machen, 
1. soweit der Wert des Nachlasses unter 15 500 

Euro liegt, wenn der Erbe der Partner des 
Leistungsempfängers war oder mit diesem 
verwandt war und nicht nur vorübergehend 
bis zum Tode des Leistungsempfängers mit 
diesem in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
und ihn gepflegt hat,  

2. soweit die Inanspruchnahme des Erben nach 
der Besonderheit des Einzelfalles eine be-
sondere Härte bedeuten würde. 

(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach 
dem Tod des Leistungsempfängers. § 34 Abs. 3 
Satz 2 gilt sinngemäß.  

 

Kapitel 4 
Gemeinsame Vorschriften für Leistungen 

Abschnitt 1 
Zuständigkeit und Verfahren 

§  36
Örtliche Zuständigkeit 

Für die Leistungen der Grundsicherung nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1 ist die Agentur für Arbeit zuständig, 

in deren Bezirk der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für die 
Leistungen der Grundsicherung nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 ist der kommunale Träger  zustän-
dig, in dessen Bezirk der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§  37
Antragserfordernis 

(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende werden auf Antrag erbracht. 

(2) Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende werden nicht für Zeiten vor der An-
tragstellung erbracht. Treten die Anspruchsvor-
aussetzungen an einem Tag ein, an dem der zu-
ständige Träger von Leistungen nach diesem 
Buch nicht geöffnet hat, wirkt ein unverzüglich 
gestellter Antrag auf diesen Tag zurück. 

§  38
Vertretung der Bedarfsgemeinschaft 

Soweit Anhaltspunkte nicht entgegenstehen, 
wird vermutet, dass der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige bevollmächtigt ist, Leistungen nach die-
sem Buch auch für die mit ihm in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen zu beantragen 
und entgegenzunehmen. Leben mehrere er-
werbsfähige Hilfebedürftige in einer Bedarfsge-
meinschaft, gilt diese Vermutung zugunsten des-
jenigen, der die Leistungen beantragt. 

§  39
Sofortige Vollziehbarkeit 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen ei-
nen Verwaltungsakt, der 
1. über Leistungen der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende entscheidet oder 
2. den Übergang eines Anspruchs bewirkt, 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

§  40
Anwendung von Verfahrensvorschriften  

(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt 
das Zehnte Buch. Die Vorschriften des Dritten 
Buches über  
1. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 

Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 4), 
2. die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) 

und 
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, 

Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 
Abs. 1, 2 und 5)  

sind entsprechend anwendbar. 
(2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches 

sind 56 vom Hundert der bei der Leistung nach 
§ 19 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 sowie § 28 berück-
sichtigten Kosten für Unterkunft, mit Ausnahme 
der Kosten für Heizungs- und Warmwasserver-
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sorgung, nicht zu erstatten. Satz 1 gilt nicht im 
Fall des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches.

§  41
Berechnung der Leistungen 

(1) Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts besteht für jeden Kalendertag. 
Der Monat wird mit 30 Tagen berechnet. Stehen 
die Leistungen nicht für einen vollen Monat zu, 
wird die Leistung anteilig erbracht. Die Leistun-
gen sollen jeweils für sechs Monate bewilligt und 
monatlich im Voraus erbracht werden. 

(2) Beträge, die nicht volle Euro ergeben, sind 
bis zu 0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro 
an aufzurunden.  

§  42
Auszahlung der Geldleistungen 

Geldleistungen nach diesem Buch werden auf 
das im Antrag angegebene inländische Konto 
bei einem Geldinstitut überwiesen. Werden sie 
an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
des Berechtigten übermittelt, sind die dadurch 
veranlassten Kosten abzuziehen. Dies gilt nicht, 
wenn der Berechtigte nachweist, dass ihm die 
Einrichtung eines Kontos bei einem Geldinstitut 
ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist. 

§  43
Aufrechnung 

(1) Geldleistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts können bis zu einem Betrag in Höhe 
von 30 vom Hundert der für den Hilfebedürftigen 
maßgebenden Regelleistung mit Ansprüchen der 
Träger von Leistungen nach diesem Buch aufge-
rechnet werden, wenn es sich um Ansprüche auf 
Erstattung oder auf Schadensersatz handelt, die 
der Hilfebedürftige durch vorsätzlich oder grob 
fahrlässig unrichtige oder unvollständige Anga-
ben veranlasst hat. Die Aufrechnungsmöglichkeit 
ist auf drei Jahre beschränkt. Der befristete Zu-
schlag nach § 24 kann zusätzlich in die Aufrech-
nung nach Satz 1 einbezogen werden.

§  44
Veränderung von Ansprüchen 

Die Träger von Leistungen nach diesem Buch 
dürfen Ansprüche erlassen, wenn deren Einzie-
hung nach Lage des einzelnen Falles unbillig 
wäre. 

 
Abschnitt 2 

Einheitliche Entscheidung  
 

§ 44a 
Feststellung von Erwerbsfähigkeit und 

Hilfebedürftigkeit 

Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob der Arbeitsu-
chende erwerbsfähig und hilfebedürftig ist. Teilt 
der  kommunale Träger oder ein anderer Leis-

tungsträger, der bei voller Erwerbsminderung 
zuständig wäre, die Auffassung der Agentur für 
Arbeit nicht, entscheidet die Einigungsstelle. Bis 
zur Entscheidung der Einigungsstelle erbringen 
die Agentur für Arbeit und der kommunale Trä-
ger Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende.  

 

§ 44b 
Arbeitsgemeinschaften 

(1) Zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben nach diesem Buch errichten die Träger  der  
Leistungen nach  diesem Buch durch privatrecht-
liche oder öffentlich-rechtliche Verträge Arbeits-
gemeinschaften in den nach § 9 Abs. 1a des 
Dritten Buches eingerichteten Job-Centern. Be-
finden sich im Bereich eines kommunalen Trä-
gers mehrere Agenturen für Arbeit, ist eine A-
gentur als federführend zu benennen. Die Aus-
gestaltung und Organisation der Arbeitsgemein-
schaften soll die Besonderheiten der beteiligten 
Träger, des regionalen Arbeitsmarktes und der 
regionalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen. 

(2) Die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führt 
ein Geschäftsführer. Er vertritt die Arbeitsge-
meinschaft außergerichtlich und gerichtlich. 
Können die Agentur für Arbeit und die Kommu-
nen sich die bei der Errichtung der Arbeitsge-
meinschaft nicht auf ein Verfahren zur Bestim-
mung des Geschäftsführers einigen, wird er von 
der Agentur für Arbeit und den Kommunen ab-
wechselnd jeweils für ein Jahr einseitig be-
stimmt. Das Los entscheidet, ob die erste einsei-
tige Bestimmung durch die Agentur für Arbeit 
oder die Kommunen erfolgt.
 
(3) Die Arbeitsgemeinschaft nimmt die Aufgaben 
der Agentur für Arbeit als Leistungsträger nach 
diesem Buch wahr. Die  kommunalen Träger sol-
len der Arbeitsgemeinschaft die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nach diesem Buch übertragen; § 
94 Abs. 4 in Verbindung mit § 88 Abs. 2 Satz 2 
des Zehnten Buches gilt nicht. Die Arbeitsge-
meinschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Verwaltungsakte und Widerspruchsbe-
scheide zu erlassen. Die Aufsicht über die Ar-
beitsgemeinschaft führt die zuständige oberste 
Landesbehörde im Benehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit. 

(4) Die Agentur für Arbeit und der kommunale 
Träger teilen sich alle Tatsachen mit, von denen 
sie Kenntnis erhalten und die für die Leistungen 
des jeweils anderen Trägers erheblich sein kön-
nen. 
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(5) (aufgehoben) 

§  45
Einigungsstelle zur Entscheidung über die 

Erwerbsfähigkeit 
(1) Bei Streitigkeiten über die Erwerbsfähigkeit 

oder die Hilfebedürftigkeit eines Arbeitsuchen-
den zwischen den Trägern der Leistungen nach 
diesem Buch sowie bei Streitigkeiten über die 
Erwerbsfähigkeit mit einem Leistungsträger, der 
bei voller Erwerbsminderung zuständig wäre, 
entscheidet eine gemeinsame Einigungsstelle. 
Ihr gehören ein Vorsitzender und jeweils ein Ver-
treter der Agentur für Arbeit und des Trägers der 
anderen Leistung an. Der Vorsitzende wird von 
beiden Trägern gemeinsam bestimmt. Einigen 
sich die Träger nicht auf einen Vorsitzenden, ist 
Vorsitzender für jeweils sechs Monate abwech-
selnd ein Mitglied der Geschäftsführung der A-
gentur für Arbeit und der Leiter des Trägers der 
anderen Leistung.  

(2) Die gemeinsame Einigungsstelle soll eine 
einvernehmliche Entscheidung anstreben. Sie 
zieht im notwendigen Umfang Sachverständige 
hinzu und entscheidet mit der Mehrheit der Mit-
glieder. Die Sachverständigen erhalten Entschä-
digungen nach dem Gesetz über die Entschädi-
gung von Zeugen und Sachverständigen. Die 
Aufwendungen trägt der Bund. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen und dem 
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung durch Rechtsverordnung Grundsätze 
zum Verfahren für die Arbeit der gemeinsamen 
Einigungsstelle zu bestimmen.  

Kapitel 5 
Finanzierung und Aufsicht 

§  46
Finanzierung aus Bundesmitteln 

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließ-
lich der Verwaltungskosten, soweit die Leistun-
gen von der Bundesagentur erbracht werden. 
Der Bundesrechnungshof prüft die Leistungsge-
währung. Dies gilt auch, soweit die Aufgaben 
von Arbeitsgemeinschaften nach § 44b wahrge-
nommen werden. Eine Pauschalierung von Ein-
gliederungsleistungen und Verwaltungskosten ist 
zulässig. Die Mittel für die Erbringung von Ein-
gliederungsleistungen und Verwaltungskosten 
werden in einem Gesamtbudget veranschlagt. 

 
(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen 

Maßstäben die Mittel nach Absatz 1 Satz 4 auf 
die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei 
der Zuweisung wird die Zahl der erwerbsfähigen 
Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung 
zugrunde gelegt. Das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates ergänzende andere Maßstäbe für die 
Verteilung der Mittel für Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit festlegen.
(3) Nicht verausgabte Mittel nach Absatz 1 Satz 

5 sind zur Hälfte in das Folgejahr übertragbar. 
Die übertragbaren Mittel dürfen einen Betrag von 
10 vom Hundert des Gesamtbudgets des lau-
fenden Jahres nicht übersteigen.

(4) Die Bundesagentur erstattet dem Bund je-
weils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November einen Aussteuerungsbetrag, der 
dem Zwölffachen der durchschnittlichen monatli-
chen Aufwendungen für Arbeitslosengeld II, So-
zialgeld und Beiträge zur Sozialversicherung im 
vorangegangenen Kalendervierteljahr für eine 
Bedarfsgemeinschaft, vervielfältigt mit der Zahl 
der Personen, die im vorangegangenen Kalen-
dervierteljahr innerhalb von drei Monaten nach 
dem Bezug von Arbeitslosengeld einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld II erworben haben, 
entspricht. 
(5) Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an 

den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 
§ 22 Abs. 1, um sicherzustellen, dass die Kom-
munen durch das Vierte Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berück-
sichtigung der sich aus ihm ergebenden
Einsparungen der Länder um jährlich 2,5 Milliar-
den Euro entlastet werden.  
(6) Der Bund trägt im Jahre 2005 29,1 vom 

Hundert der in Absatz 5 genannten Leistungen. 
Dieser Anteil wird zum 1. März 2005 und zum 
1. Oktober 2005 überprüft. Ergibt die Überprü-
fung, dass die Entlastung der Kommunen den 
Betrag von 2,5 Milliarden Euro jährlich übersteigt 
oder unterschreitet, ist der Anteil des Bundes 
rückwirkend zum 1. Januar 2005 entsprechend 
anzupassen, allerdings nicht mehr als auf eine 
Stelle hinter dem Komma genau. Mit der Über-
prüfung zum 1. Oktober 2005 wird darüber hin-
aus der Anteil des Bundes für das Jahr 2006 
festgelegt. 
(7) Die Überprüfung für die Jahre 2006 und 

2007 ist jeweils zum 1. Oktober vorzunehmen. 
Ergibt sie, dass die Entlastung der Kommunen 
den Betrag von 2,5 Milliarden Euro jährlich über-
steigt oder unterschreitet, ist der Anteil des Bun-
des rückwirkend zum 1. Januar des jeweiligen 
Jahres entsprechend anzupassen, allerdings 
nicht mehr als auf eine Stelle hinter dem Komma 
genau. Mit der Überprüfung zum 1. Oktober 
2006 wird darüber hinaus der Anteil des Bundes 
für das Jahr 2007 und mit der Überprüfung zum 
1. Oktober 2007 der Anteil des Bundes ab dem 
Jahre 2008 festgelegt 
(8) Weitere Überprüfungen und Anpassungen 

sind zum 1. Oktober 2009 und danach alle zwei 
Jahre vorzunehmen. 

(9) Für die Überprüfungen und Anpassungen 
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des in Absatz 5 genannten Anteils des Bundes 
nach den Absätzen 6 bis 8 sind die in der Anlage 
genannten Kriterien maßgebend. 

(10) Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5 
genannten Leistungen wird den Ländern erstat-
tet. Der Abruf der Erstattungen ist zur Monats-
mitte und zum Monatsende zulässig. Wenn die 
Überprüfung des in Absatz 5 genannten Anteils 
des Bundes nach den Absätzen 6 bis 8 ergibt, 
dass dieser zu erhöhen ist, werden bis zur ge-
setzlichen Festsetzung eines erhöhten Anteils 
des Bundes auf Antrag eines Landes monatlich 
im Voraus Abschläge auf den bis dahin gelten-
den Anteil des Bundes gezahlt. Die Abschläge 
können bis zu einem Monat vorgezogen werden.

 
 

§  47
Aufsicht 

(1) Soweit die Bundesagentur Leistungen nach 
diesem Buch erbringt, führt das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit die Rechtsaufsicht 
und die Fachaufsicht. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit kann der Bundesagen-
tur Weisungen erteilen und sie an seine Auffas-
sung binden. Die Aufsicht über die zugelassenen 
kommunalen Träger obliegt den zuständigen 
Landesbehörden. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit kann durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die Wahrnehmung 
von Aufgaben nach Absatz 1 auf eine Bundes-
oberbehörde übertragen. 

§  48
Zielvereinbarungen 

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen soll das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit mit der Bundesagentur 
Vereinbarungen zur Erreichung der Ziele nach 
diesem Buch abschließen. Die Vereinbarungen 
können  
1. erforderliche Genehmigungen oder Zustim-

mungen des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit ersetzen, 

2. die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmit-
teln für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
sowie für Verwaltungskosten zulassen. 

§  49
Innenrevision 

(1) Die Bundesagentur stellt durch organisato-
rische Maßnahmen sicher, dass in allen Dienst-
stellen durch eigenes, nicht der Dienststelle an-
gehörendes Personal geprüft wird, ob von ihr 
Leistungen nach diesem Buch unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen nicht hätten er-
bracht werden dürfen oder zweckmäßiger oder 
wirtschaftlicher hätten eingesetzt werden kön-

nen. Mit der Durchführung der Prüfungen kön-
nen Dritte beauftragt werden. 

(2) Das Prüfpersonal der Bundesagentur ist für 
die Zeit seiner Prüftätigkeit fachlich unmittelbar 
der Leitung der Dienststelle unterstellt, in der es 
beschäftigt ist. 

(3) Der Vorstand legt die Berichte nach Absatz 
1 unverzüglich dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit vor. 

Kapitel 6 
Datenübermittlung und Datenschutz

§  50

Datenübermittlung   
(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Trä-

ger und die zugelassenen kommunalen Träger 
dürfen Dritten, die mit der Erfüllung von Aufga-
ben nach diesem Buch beauftragt sind, Sozial-
daten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung die-
ser Aufgaben erforderlich ist. 

(2) (aufgehoben) 

§  51

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Sozialdaten durch nichtöffentliche Stellen 
Die Träger der Leistungen nach diesem Buch 

dürfen abweichend von § 80 Abs. 5 des Zehnten 
Buches zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach die-
sem Buch nichtöffentliche Stellen mit der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialda-
ten beauftragen, auch soweit die Speicherung 
der Daten den gesamten Datenbestand umfasst. 

§ 51a
Kundennummer

Jeder Person, die Leistungen nach diesem Ge-
setz bezieht, wird einmalig eine eindeutige, von 
der Bundesagentur oder im Auftrag der Bundes-
agentur von den zugelassenen kommunalen 
Trägern vergebene Kundennummer zugeteilt. 
Die Kundennummer ist vom Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende als Identifikations-
merkmal zu nutzen und dient ausschließlich die-
sem Zweck sowie den Zwecken nach § 51b Abs. 
4.  Soweit vorhanden, ist die schon beim Vorbe-
zug von Leistungen nach dem Dritten Buch ver-
gebene Kundennummer der Bundesagentur zu 
verwenden. Die Kundennummer bleibt der jewei-
ligen Person auch zugeordnet, wenn sie den 
Träger wechselt. Bei erneuter Leistung nach 
längerer Zeit ohne Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach diesem, Buch oder nach dem Drit-
ten Buch wird eine neue Kundennummer verge-
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ben. Diese Regelungen gelten entsprechend 
auch für Bedarfsgemeinschaften. Bei der Über-
mittlung der Daten verwenden die Träger eine 
eindeutige, von der Bundesagentur vergebene 
Trägernummer.

§ 51b
Datenerhebung und –verarbeitung durch die 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende

  (1) Die zuständigen Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende erheben laufend die 
sich bei der Durchführung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende ergebenden Daten über  
1. die Empfänger von Leistungen nach die-

sem Gesetz, einschließlich aller Mitglieder von 
Bedarfsgemeinschaften, 
2. die Art und Dauer der gewährten Leistun-

gen und Maßnahmen sowie die Art der Einglie-
derung in den allgemeinen Arbeitsmarkt, 
3. die Ausgaben und Einnahmen im Rah-

men der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
Die kommunalen Träger und die zugelassenen 

kommunalen Träger  übermitteln der Bundes-
agentur die Daten nach Satz 1 als personenbe-
zogene Datensätze unter Angabe der Kunden-
nummer sowie der Nummer der Bedarfsgemein-
schaft nach § 51a. 
  (2) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 

sind Angaben über 
1. Familien- und Vornamen; Anschrift; Fami-

lienstand; Geschlecht; Geburtsdatum; Staatsan-
gehörigkeit, bei Ausländern auch der aufent-
haltsrechtliche Status; Sozialversicherungs-
nummer, soweit bekannt; Stellung innerhalb der 
Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Mitglieder und 
Zusammensetzung nach Altersstruktur der Be-
darfsgemeinschaft; Änderungen der Zusammen-
setzung der Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller 
Haushaltsmitglieder; Art der gewährten Mehrbe-
darfszuschläge; 
2. Datum der Antragstellung, Beginn und 

Ende, Art und Höhe der Leistungen und Maß-
nahmen an die einzelnen Leistungsempfänger 
(einschließlich der Leistungen nach § 16 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 bis 4), Anspruch und Bruttobedarf je 
Monat, anerkannte monatliche Bruttokaltmiete; 
Angaben zu Grund, Art und Umfang von Sankti-
onen nach §§ 31 und 32 sowie von Anreizen 
nach §§ 29 und 30; Beendigung der Hilfe auf 
Grund der Einstellung der Leistungen; 
3. Art und Höhe der angerechneten Ein-

kommen, übergegangenen Ansprüche und des 
Vermögens für alle Leistungsempfänger; 
4. für 15- bis unter 65-jährige Leistungsemp-

fänger zusätzlich zu den unter Nummer 1 und 
Nummer 2 genannten Merkmalen: höchster 
Schulabschluss an allgemeinbildenden Schulen; 
höchster Berufsbildungs- bzw. Studienabschluss 

(Beruf); Angaben zur Erwerbsfähigkeit sowie zu 
Art und Umfang einer Erwerbsminderung; Zu-
mutbarkeit der Arbeitsaufnahme oder Gründe, 
die einer Zumutbarkeit entgegenstehen; Beteili-
gung am Erwerbsleben einschließlich Art und 
Umfang der Erwerbstätigkeit; Arbeitssuche und 
Arbeitslosigkeit nach § 118 des Dritten Buches; 
Angaben zur Anwendung von § 65 Abs. 4; 
zu erheben und zu übermitteln.  
  (3) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 3 sind Art 

und Sitz der zuständigen Agentur für Arbeit, des 
zuständigen zugelassenen kommunalen Trägers 
oder des zuständigen kommunalen Trägers, 
Einnahmen und Ausgaben nach Höhe sowie 
Einnahme- und Leistungsarten zu erheben und 
zu übermitteln. 
  (4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 erhobenen 

Daten können nur – unbeschadet auf sonstiger 
gesetzlicher Grundlagen bestehender Mittei-
lungspflichten – zu folgenden Zwecken verarbei-
tet und genutzt werden:  
1. bei der zukünftigen Gewährung von Leis-

tungen nach diesem und dem Dritten Buch an 
die von den Erhebungen betroffenen Personen,  
2. bei Überprüfungen der Träger der Grund-

sicherung für Arbeitsuchende auf korrekte und 
wirtschaftliche Leistungserbringung sowie  
3. bei der Erstellung von Statistiken und 

Eingliederungsbilanzen durch die Bundesagen-
tur, der laufenden Berichterstattung und der Wir-
kungsforschung nach den §§ 53 bis 55. 
  (5) Die Bundesagentur regelt im Benehmen 

mit den kommunalen Spitzenverbänden auf 
Bundesebene den genauen Umfang der nach 
den Absätzen 1 bis 3 zu übermittelnden Informa-
tionen, einschließlich einer Inventurmeldung, 
sowie die Fristen für deren Übermittlung. Sie re-
gelt ebenso die zu verwendenden Systematiken, 
die Art der Übermittlung der Datensätze ein-
schließlich der Datenformate, sowie Aufbau, 
Vergabe, Verwendung und Löschungsfristen von 
Kunden- und Bedarfsgemeinschaftsnummern 
nach § 51a.“  
 

§ 51c 
Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
grundsätzliche Festlegungen  zu Art und Umfang 
der Datenübermittlungen  nach § 51 b, insbe-
sondere zu Inhalten nach Absatz 2 und 3, vorzu-
nehmen. 

 
§  52

Automatisierter Datenabgleich 
(1) Die Bundesagentur darf Personen, die Leis-

tungen nach diesem Buch beziehen, regelmäßig 
im Wege des automatisierten Datenabgleichs 
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daraufhin überprüfen, 
1. ob und in welcher Höhe und für welche Zeit-

räume von ihnen Leistungen der Träger der 
gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung 
bezogen werden oder wurden, 

2. ob und in welchem Umfang Zeiten des Leis-
tungsbezuges nach diesem Buch mit Zeiten 
einer Versicherungspflicht oder Zeiten einer 
geringfügigen Beschäftigung zusammentref-
fen, 

3. ob und welche Daten nach § 45d Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes an das Bundes-
amt für Finanzen übermittelt worden sind, 

4. ob und in welcher Höhe ein Kapital nach § 12 
Abs. 2 Nr. 2 nicht mehr dem Zweck einer ge-
förderten zusätzlichen Altersvorsorge im Sin-
ne des § 10a oder des Abschnitts XI des Ein-
kommensteuergesetzes dient, und 

5. ob und in welcher Höhe und für welche Zeit-
räume von ihnen Leistungen der Träger der 
Sozialhilfe bezogen werden oder wurden. 

(2) Zur Durchführung des automatisierten Da-
tenabgleichs dürfen die Träger der Leistungen 
nach diesem Buch die folgenden Daten einer 
Person, die Leistungen nach diesem Gesetz be-
zieht, an die in Absatz 1 genannten Stellen ü-
bermitteln: 
1. Name und Vorname, 
2. Geburtsdatum und -ort, 
3. Anschrift, 
4. Sozialversicherungsnummer. 

(2a) Die Datenstelle der Rentenversicherungs-
träger darf als Vermittlungsstelle die nach den 
Absätzen 1 und 2 übermittelten Daten speichern 
und nutzen, soweit dies für die Datenabgleiche 
nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist. Sie 
darf die Daten der Stammsatzdatei (§ 150 des 
Sechsten Buches) und der bei ihr für die Prüfung 
bei den Arbeitgebern geführten Datei (§ 28p 
Abs. 8 Satz 2 des Vierten Buches) nutzen, so-
weit die Daten für die Datenabgleiche erforder-
lich sind. Die nach Satz 1 bei der Datenstelle der 
Rentenversicherungsträger gespeicherten Daten 
sind unverzüglich nach Abschluss des Datenab-
gleichs zu löschen. 
(3) Die den in Absatz 1 genannten Stellen über-

lassenen Daten und Datenträger sind nach 
Durchführung des Abgleichs unverzüglich zu-
rückzugeben, zu löschen oder zu vernichten. Die 
Träger der Leistungen nach diesem Buch dürfen 
die ihnen übermittelten Daten nur zur Überprü-
fung nach Absatz 1 nutzen. Die übermittelten 
Daten der Personen, bei denen die Überprüfung 
zu keinen abweichenden Feststellungen führt, 
sind unverzüglich zu löschen. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit und Soziale Sicherung das Nä-

here über das Verfahren des automatisierten 
Datenabgleichs und die Kosten des Verfahrens 
zu regeln: dabei ist vorzusehen, dass die Zulei-
tung an die Auskunftsstellen durch eine zentrale 
Vermittlungsstelle (Kopfstelle) zu erfolgen hat, 
deren Zuständigkeitsbereich zumindest das 
Gebiet eines Bundeslandes umfasst.

Kapitel 7 
Statistik und Forschung 

§  53

Statistik  
(1) Die Bundesagentur erstellt aus den bei der 

Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende von ihr nach § 51b erhaltenen und den 
ihr von den kommunalen Trägern und den zuge-
lassenen kommunalen Trägern nach § 51b ü-
bermittelten Daten Statistiken. Sie übernimmt die 
laufende Berichterstattung und bezieht die Leis-
tungen nach diesem Buch in die Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung ein. Die §§ 280, 281 und 
282a des Dritten Buches gelten entsprechend.  

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit kann Art und Umfang sowie Tatbestände 
und Merkmale der Statistiken und der Berichter-
stattung näher bestimmen.  

(3) Die Bundesagentur legt die Statistiken nach 
Absatz 1 dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit vor und veröffentlicht sie in geeigneter 
Form. Sie gewährleistet, dass auch kurzfristigem 
Informationsbedarf des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit entsprochen werden kann. 

§  54

Eingliederungsbilanz 
Jede Agentur für Arbeit erstellt für die Leistun-

gen zur Eingliederung in Arbeit eine Eingliede-
rungsbilanz. § 11 des Dritten Buches gilt ent-
sprechend. Soweit einzelne Maßnahmen nicht 
unmittelbar zur Eingliederung in Arbeit führen, 
sind von der Bundesagentur andere Indikatoren 
zu entwickeln, die den Integrationsfortschritt der 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in geeigneter 
Weise abbilden. 

§  55

Wirkungsforschung 
Die Wirkungen der Leistungen zur Eingliede-

rung und der Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts sind regelmäßig und zeitnah zu 
untersuchen und in die Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung nach § 282 des Dritten Buches 
einzubeziehen. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit und die Bundesagentur können 
in Vereinbarungen Einzelheiten der Wirkungsfor-
schung festlegen. Soweit zweckmäßig, können 
Dritte mit der Wirkungsforschung beauftragt wer-
den. 
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Kapitel 8 
Mitwirkungspflichten 

§  56

Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei 
Arbeitsunfähigkeit 

Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts beantragt 
haben oder beziehen, sind verpflichtet, der A-
gentur für Arbeit  
1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und de-

ren voraussichtliche Dauer unverzüglich an-
zuzeigen und 

2. spätestens vor Ablauf des dritten Kalenderta-
ges nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine 
ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsun-
fähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 
vorzulegen. 

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vorlage 
der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlan-
gen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in 
der Bescheinigung angegeben, so  ist der Agen-
tur für Arbeit eine neue ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen. Die Bescheinigungen müssen einen 
Vermerk des behandelnden Arztes darüber ent-
halten, dass dem Träger der Krankenversiche-
rung unverzüglich eine Bescheinigung über die 
Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund 
und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit übersandt wird. 

§  57

Arbeitsbescheinigung 
Arbeitgeber haben der Agentur für Arbeit auf 

deren Verlangen Auskunft über solche Tatsa-
chen zu geben, die für die Entscheidung über ei-
nen Anspruch auf Leistungen nach diesem Buch 
erheblich sein können; die Agentur für Arbeit 
kann hierfür die Benutzung eines Vordrucks ver-
langen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch 
auf Angaben über das Ende und den Grund für 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses.“ 

§  58

Einkommensbescheinigung 
(1) Wer jemanden, der laufende Geldleistun-

gen nach diesem Buch beantragt hat oder be-
zieht, gegen Arbeitsentgelt beschäftigt oder ihm 
gegen Vergütung eine selbständige Tätigkeit ü-
berträgt, ist verpflichtet, diesem unverzüglich Art 
und Dauer dieser Erwerbstätigkeit sowie die Hö-
he des Arbeitsentgelts oder der Vergütung für 
die Zeiten zu bescheinigen, für die diese Leis-
tung beantragt worden ist oder bezogen wird. 
Dabei ist der von der Agentur für Arbeit vorgese-
hene Vordruck zu benutzen. Die Bescheinigung 
ist demjenigen, der die Leistung beantragt hat 

oder bezieht, unverzüglich auszuhändigen. 
(2) Wer eine laufende Geldleistung nach die-

sem Buch beantragt hat oder bezieht und 
Dienst- oder Werkleistungen gegen Vergütung 
erbringt, ist verpflichtet, dem Dienstberechtigten 
oder Besteller den für die Bescheinigung des Ar-
beitsentgelts oder der Vergütung vorgeschriebe-
nen Vordruck unverzüglich vorzulegen. 

§  59

Meldepflicht 
Die Vorschriften über die allgemeine Melde-

pflicht, § 309 des Dritten Buches, und über die 
Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit, § 
310 des Dritten Buches, sind entsprechend an-
zuwenden.“ 

§  60

Auskunftspflicht und  
Mitwirkungspflicht Dritter 

(1) Wer jemandem, der Leistungen nach die-
sem Buch beantragt hat oder bezieht, Leistun-
gen erbringt, die geeignet sind, diese Leistungen 
nach diesem Buch auszuschließen oder zu min-
dern, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen 
hierüber Auskunft zu erteilen, soweit es zur 
Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch 
erforderlich ist. 

(2) Wer jemandem, der eine Leistung nach 
diesem Buch beantragt hat oder bezieht, zu 
Leistungen verpflichtet ist, die geeignet sind, 
Leistungen nach diesem Buch auszuschließen 
oder zu mindern, oder wer für ihn Guthaben führt 
oder Vermögensgegenstände verwahrt, hat der 
Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber sowie 
über damit im Zusammenhang stehendes Ein-
kommen oder Vermögen Auskunft zu erteilen, 
soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach 
diesem Buch erforderlich ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 
des Zehnten Buches gilt entsprechend. Für die 
Feststellung einer Unterhaltsverpflichtung ist 
§ 1605 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
anzuwenden. 

(3) Wer jemanden, der 
1. Leistungen nach diesem Buch beantragt hat 
oder bezieht, oder dessen Partner oder 
2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist, 

beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Ver-
langen über die Beschäftigung, insbesondere 
über das Arbeitsentgelt, Auskunft zu erteilen, 
soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach 
diesem Buch erforderlich ist. 

(4) Sind Einkommen oder Vermögen des Part-
ners zu berücksichtigen, haben 
1. dieser Partner, 
2. Dritte, die für diesen Partner Guthaben füh-

ren oder Vermögensgegenstände verwahren,
der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber 
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Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung 
der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. 
§ 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt ent-
sprechend. 

(5) Wer jemanden, der Leistungen nach die-
sem Buch beantragt hat, bezieht oder bezogen 
hat, beschäftigt oder ihm gegen Vergütung eine 
selbständige Tätigkeit überträgt, hat der Agentur 
für Arbeit auf Verlangen Einsicht in Geschäfts-
bücher, Geschäftsunterlagen und Belege sowie 
in Listen, Entgeltverzeichnisse und Entgeltbele-
ge für Heimarbeiter zu gewähren, soweit es zur 
Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch 
erforderlich ist. 

§  61

Auskunftspflichten bei Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit 

(1) Träger, die eine Leistung zur Eingliederung 
in Arbeit erbracht haben oder erbringen, haben 
der Agentur für Arbeit unverzüglich Auskünfte 
über Tatsachen zu erteilen, die Aufschluss dar-
über geben, ob und inwieweit Leistungen zu 
Recht erbracht worden sind oder werden. Sie 
haben Änderungen, die für die Leistungen er-
heblich sind, unverzüglich der Agentur für Arbeit 
mitzuteilen. 

(2) Die Teilnehmer an Maßnahmen zur Ein-
gliederung sind verpflichtet,  
1. der Agentur für Arbeit auf Verlangen Auskunft 

über den Eingliederungserfolg der Maßnah-
me sowie alle weiteren Auskünfte zu erteilen, 
die zur Qualitätsprüfung benötigt werden, und 

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres 
Verhaltens durch den Maßnahmeträger zuzu-
lassen.  

Die Maßnahmeträger sind verpflichtet, ihre Beur-
teilungen des Teilnehmers unverzüglich der A-
gentur für Arbeit zu übermitteln.  

§  62

Schadensersatz 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine Einkommensbescheinigung nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig ausfüllt, 

2. eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig erteilt, 

ist zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet. 

Kapitel 9 
Bußgeldvorschriften 

§  63

Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig 
1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 

2. entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Art oder 
Dauer der Erwerbstätigkeit oder die Höhe 
des Arbeitsentgelts oder der Vergütung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheini-
gung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

3. entgegen § 58 Abs. 2 einen Vordruck nicht 
oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

4. entgegen § 60 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 
Satz 1 oder als privater Träger entgegen § 61 
Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt, 

5. entgegen § 60 Abs. 5 Einsicht nicht oder 
nicht rechtzeitig gewährt oder 

6. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten 
Buches eine Änderung in den Verhältnissen, 
die für einen Anspruch auf eine laufende 
Leistung erheblich ist, nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer 
Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet 
werden. 

Kapitel 10 
Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 

§  64
Zuständigkeit 

(1) Für die Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch gilt der Dritte Abschnitt des Siebten Kapi-
tels des Dritten Buches. 

(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist die Bundesagentur, für die Ordnungs-
widrigkeiten nach § 63 Abs. 1 Nr. 6 sind Verwal-
tungsbehörden auch die Behörden der Zollver-
waltung, jeweils für ihren Geschäftsbereich. 

Kapitel 11 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§  65
Allgemeine Übergangsvorschriften

(1) Die Träger von Leistungen nach diesem 
Buch sollen ab 1. Oktober 2004 bei erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen, die Arbeitslosenhilfe, Ein-
gliederungshilfe für Spätaussiedler oder Sozial-
hilfe beziehen, und den mit ihnen in einer Be-
darfsgemeinschaft lebenden Personen die für 
die Erbringung von Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach diesem Buch ab 1. 
Januar 2005 erforderlichen Angaben erheben. 
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Sie können die Angaben nach Satz 1 bereits ab 
1. August 2004 erheben. § 60 des Ersten Bu-
ches gilt entsprechend. 

 
    (2) Die Bundesagentur qualifiziert Mitarbeiter 
für die Wahrnehmung der Aufgaben nach die-
sem Buch. 

(3) § 40 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend, wenn 
neben der Leistung nach § 19 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 sowie § 28 Wohngeld nach dem Wohn-
geldgesetz geleistet wurde. 

(4)  Abweichend von § 2 haben auch erwerbs-
fähige Hilfebedürftige Anspruch auf Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die das 
58. Lebensjahr vollendet haben und die Regel-
voraussetzungen des Anspruchs auf Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts allein des-
halb nicht erfüllen, weil sie nicht arbeitsbereit 
sind und nicht alle Möglichkeiten nutzen und 
nutzen wollen, ihre Hilfebedürftigkeit durch Auf-
nahme einer Arbeit zu beenden. Vom 1. Januar 
2006 an gilt Satz 1 nur noch, wenn der Anspruch 
vor dem 1. Januar 2006 entstanden ist und der 
erwerbsfähige Hilfebedürftige vor diesem Tag 
das 58. Lebensjahr vollendet hat. § 428 des Drit-
ten Buches gilt entsprechend. 

(5) § 12 Abs. 2 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, 
dass für die in § 4 Abs. 2 Satz 2 der Arbeitslo-
senhilfe-Verordnung vom 13. Dezember 2001 
(BGBl. I S. 3734) in der Fassung vom 31. De-
zember 2004 genannten Personen an die Stelle 
des Grundfreibetrags in Höhe von 200  Euro je 
vollendetem Lebensjahr ein Freibetrag von 
520  Euro, an die Stelle des Höchstfreibetrags in 
Höhe von jeweils 13 000 Euro ein Höchstfreibe-
trag in Höhe von 33 800 Euro tritt. 

(6) § 15 Abs. 1 Satz 2 gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2006 mit der Maßgabe, dass die Eingliede-
rungsvereinbarung für bis zu zwölf Monate ge-
schlossen werden soll. 

 
§ 65a 

Übergang zu den Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts 

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuständigen 
Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers 
nicht errichtet ist oder der kommunale Träger die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht auf die Ar-
beitsgemeinschaft übertragen hat, werden vor 
dem 1. Januar 2005 gestellte Anträge auf Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für 
erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen 
in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Perso-
nen erstmals bewilligt 
1. durch den zuständigen kommunalen 

 Träger für Personen, die in der Zeit vom 
 1. Oktober bis 31. Dezember 2004 für 
 mindestens einen Tag Hilfe zum  Le-
bensunterhalt nach dem  Bundessozialhilfege-
setz bezogen ha ben, 

2. in den übrigen Fällen durch die zustän
 dige Agentur für Arbeit. 
Die Bewilligung erfolgt auch für den anderen 

Leistungsträger, wenn dieser zugestimmt hat. 
Der Leistungsträger, der den ersten Bescheid er-
teilt hat, übermittelt dem zuständigen Leistungs-
träger unverzüglich eine Ausfertigung des Leis-
tungsbescheides und die vollständigen Antrags-
unterlagen; er zahlt die Leistung für den zustän-
digen Leistungsträger aus und rechnet in einem 
vereinfachten Verfahren ab. Das Verfahren der 
Zustimmung kann zwischen beiden Leistungs-
trägern vereinbart werden; kommt eine Verein-
barung nicht zu Stande, gilt die Zustimmung des 
anderen Leistungsträgers als erteilt, wenn er 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Unterrichtung über den beabsichtigten ersten 
Bescheid die Versagung der Zustimmung mit-
teilt. Versagt der zuständige Leistungsträger die 
Zustimmung, erfolgt die Bewilligung der Anträge 
auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts und die Auszahlung der Leistung durch den 
zuständigen Leistungsträger. 
(2) Der erste Bewilligungsbescheid von Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts soll 
dem Empfänger bis zum 10. Dezember 2004 
zugehen; die erste Bewilligung soll unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalles für 
drei bis neun Monate erfolgen. 
 

§ 65b 
Übergang zu den Leistungen zur Eingliede-

rung in Arbeit 
(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft der für den 

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuständigen 
Agentur für Arbeit und des kommunalen Trägers 
nicht errichtet ist oder der kommunale Träger die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht auf die Ar-
beitsgemeinschaft übertragen hat, können Trä-
ger der Sozialhilfe, die nach dem 31. Juli 2004 
1. einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
 nach dem Bundessozialhilfegesetz 
 erbringen oder 
2. mit Dritten die Erbringung von Leistun

 gen der Hilfe zur Arbeit vereinbaren, 
die zuständige Agentur für Arbeit oder den zu-

gelassenen kommunalen Träger mit deren oder 
dessen Zustimmung verpflichten, diese Maß-
nahme bis längstens 31. Dezember 2005 als 
Leistung zur Eingliederung in Arbeit fortzuführen; 
§ 134 des Zwölften Buches bleibt unberührt. 
Einzelheiten des Zustimmungsverfahrens kön-
nen zwischen den Leistungsträgern vereinbart 
werden; kommt eine Vereinbarung nicht zu 
Stande, gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die 
Agentur für Arbeit oder der zugelassene kom-
munale Träger nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Unterrichtung die Versagung 
der Zustimmung mitteilt. Der Träger der Sozial-
hilfe übermittelt der Agentur für Arbeit oder dem 
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zugelassenen kommunalen Träger eine Ausfer-
tigung des Bescheides. 
(2) Die Agenturen für Arbeit dürfen Aufträge 

des zugelassenen kommunalen Trägers, in der 
Zeit bis zum 30. Juni 2005 ihm obliegende Auf-
gaben der Eingliederung in Arbeit für Einzelfälle 
oder für gleichartige  Fälle wahrzunehmen, nur 
aus wichtigem Grund ablehnen. 

 
§ 65c 

Übergang bei verminderter Leistungsfähig-
keit 

In Fällen, in denen am 31. Dezember 2004 
1. Arbeitslosenhilfe auf Grund von § 198 

 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 125 
 des Dritten Buches erbracht wurde oder 
2. über den Antrag auf Rente wegen Er

 werbsminderung eines Empfängers von 
 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
 Bundessozialhilfegesetz, der das 15. 
 Lebensjahr vollendet und das 65. 
 Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
 noch nicht entschieden ist, 
gilt die Einigungsstelle nach § 44a Satz 2, § 45 

am 1. Januar 2005 als angerufen. 
 

§ 65d 
Übermittlung von Daten 

(1) Der Träger der Sozialhilfe und die Agentur 
für Arbeit machen dem zuständigen Leistungs-
träger auf Verlangen die bei ihnen vorhandenen 
Unterlagen über die Gewährung von Leistungen 
für Personen, die Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende beantragt haben oder 
beziehen, zugänglich, soweit deren Kenntnis im 
Einzelfall für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch erforderlich ist. 
(2) Die Bundesagentur erstattet den Trägern 

der Sozialhilfe die Sachkosten, die ihnen durch 
das Zugänglichmachen von Unterlagen entste-
hen; eine Pauschalierung ist zulässig. 

 
 
 

§ 65e 
Fortwirken von Vereinbarungen und Verwal-

tungsakten; Forderungsübergang 
(1) Soweit die zweckentsprechende Verwen-

dung von Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nicht sichergestellt ist, kann das Ar-
beitslosengeld II ganz oder teilweise auf Grund 
von am 31. Dezember 2004 wirksamen Verein-
barungen oder Verwaltungsakten bis 30. Juni 
2005 weiterhin an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte gezahlt werden. 

(2) Entscheidungen der Agentur für Arbeit über 

den Eintritt einer Sperrzeit oder einer Säumnis-
zeit beim Arbeitslosengeld und bei der Arbeitslo-
senhilfe und Entscheidungen des Trägers der 
Sozialhilfe über eine Minderung der Hilfe zum 
Lebensunterhalt wirken bei den Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts mit der Maßga-
be fort, dass für die Höhe der Absenkung § 31 
Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden ist.

§  66
Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bun-
desministerium für Gesundheit und Soziale Si-
cherung durch Rechtsverordnung  
1. Einzelheiten des Übergangs von den Trägern 

der Sozialhilfe auf die Bundesagentur festzu-
legen,  

2. den Mindestinhalt von Vereinbarungen der 
Agenturen für Arbeit mit den Trägern der So-
zialhilfe über den Übergang festzulegen. 

 

Anlage (zu § 46 Abs. 9)  
Überprüfungs- und Anpassungskriterien

Der Anteil des Bundes nach § 46 Abs. 5 entspricht 
dem Hundertfachen des Quotienten aus dem zu-
sätzlichen Kompensationsbedarf der Kommunen, 
der notwendig ist, um eine jährliche Entlastung der 
Kommunen um 2,5 Milliarden Euro sicherzustel-
len, einerseits (Zähler) und den Leistungen der 
Kommunen für Unterkunft und Heizung nach § 22 
Abs. 1 andererseits (Nenner).  

 Der zusätzliche Kompensationsbedarf der 
Kommunen (Zähler) ergibt sich als Differenz aus 
der Summe eines Betrages von 2,5 Milliarden Eu-
ro und der Beastungen der Kommunen durch das 
Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt einerseits und der Summe der sich 
aus ihm ergebenden Entlastungen der Kommunen 
und der sich aus ihm ergebenden Einsparungen 
der Länder andererseits.
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Bei der Überprüfung des Anteils des Bundes sind 
statistische Daten zu Grunde zu legen, die sich 
aus dem laufenden Verwaltungsvollzug dieses 
Gesetzes ergeben. Solange und soweit solche 
Daten nicht verfügbar sind, ist auf andere statisti-
sche Quellen zurückzugreifen. Die Angemessen-
heit der Verwendung dieser anderen Quellen ist 
zu überprüfen, sobald Daten aus dem laufenden 
Verwaltungsvollzug vorliegen. 

 Die Überprüfung zum 1. März 2005 erfolgt, 
soweit die oben genannten Datenquellen noch 
nicht verfügbar sind, anhand der durchschnittli-
chen Zahl der Bezieher von Arbeitslosenhilfe im 
Jahre 2004, der Einkommens- und Ver-
brauchstichprobe nach § 1 Nr. 2 des Gesetzes 
über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen priva-
ter Haushalte, der Sozialhilfestatistik, der Wohn-
geldstatistik und der Statistik nach § 8 des Geset-
zes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung des Jahres 
2003.
Die Überprüfung erfolgt anhand folgender Fakto-

ren: 
A. Belastungen der Kommunen 

1. Leistungen für Unterkunft und Heizung 
nach § 22 und Leistungen nach § 23 
Abs. 3 dieses Gesetzes. 

2. Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
1 bis 4 dieses Gesetzes (Eingliede-
rungsleistungen), soweit diese in der 
Eingliederungsvereinbarung enthalten 
sind, nicht auf anderen, vorrangigen ge-
setzlichen Regelungen beruhen sowie 
die im Zusammenhang mit § 17 des 
Bundessozialhilfegesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 2004 geltenden 
Fassung erbrachten Leistungen über-
steigen. 

  3. Aufwendungen für Personal und Sach
     mittel zur Durchführung der in 
den Num      mern 1 und 2 
genannten Leistungen, so  
    weit diese einen Betrag von 260 Millionen 
   Euro übersteigen.

 

4. Leistungen für Unterkunft und Heizung 
nach § 29 des Zwölften Buches, soweit 
auf diese Leistungen nach dem Wohn-
geldgesetz in der bis zum 31. Dezember 
2004 geltenden Fassung ein Anspruch 
bestanden hätte. 
Als Schätzgröße für diese Aufwendungen 
ist zu verwenden: das Produkt aus der 
Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leis-
tungen nach § 29 des Zwölften Buches 
erhalten, und dem durchschnittlichen pau-
schalierten Wohngeld eines Einpersonen-
haushalts, das aus der Wohngeldstatistik 
des Jahres 2004 ermittelt und für das je-
weilige Jahr mit dem Verbraucherpreisin-
dex für Wohnungsmiete, Wasser, Strom, 
Gas und andere Brennstoffe des Statisti-
schen Bundesamtes fortgeschrieben wird. 
Die Angemessenheit des Bezugs auf ei-
nen Einpersonenhaushalt ist anhand von 
Daten aus dem Verwaltungsvollzug zu ü-
berprüfen. 

 
 B. Entlastungen der Kommunen 

1. Nettoaufwendungen der Kommunen für 
erwerbsfähige Hilfebedürftige und die 
mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz in der bis zum 31. De-
zember 2004 geltenden Fassung für Hil-
fe zum Lebensunterhalt nach Abschnitt 
2 (insbesondere laufende und einmalige 
Leistungen, Übernahme von Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträgen, Kos-
ten der Alterssicherung, ohne Hilfe zur 
Arbeit) und Krankenhilfe nach Ab-
schnitt 3.  
Als Schätzgröße für diese Aufwendun-
gen ist zu verwenden: das Produkt aus 
der (fiktiven) Zahl der Bedarfsgemein-
schaften, die Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz in der bis zum 
31. Dezember 2004 geltenden Fassung 
bezogen hätten, und den durchschnittli-
chen Nettoaufwendungen je Bedarfs-
gemeinschaft mit erwerbsfähigen Sozi-
alhilfeempfängern aus der Sozialhilfe-
statistik zum 31. Dezember 2004, fort-
geschrieben mit dem Gesamtindex der 
Verbraucherpreise des Statistischen 
Bundesamtes, wobei berücksichtigt 
wird, in welchem Umfang die durch-
schnittlichen Nettoaufwendungen je Be-
darfsgemeinschaft mit erwerbsfähigen 
Sozialhilfeempfängern die durchschnitt-
lichen Nettoaufwendungen je Bedarfs-
gemeinschaft mit nicht erwerbsfähigen 
Sozialhilfeempfängern übersteigen.  
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Zur Bestimmung dieser Aufwendungen 
ist als Schätzgröße für die (fiktive) Zahl 
der Bedarfsgemeinschaften, die Leis-
tungen nach dem Bundessozialhilfege-
setz in der bis zum 31. Dezember 2004 
geltenden Fassung bezogen hätten, zu 
verwenden: die Summe der Zahl der 
Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen 
nach diesem Gesetz erhalten und vor 
dem Bezug dieser Leistungen kein Ar-
beitslosengeld nach dem Dritten Buch 
bezogen haben, sowie die Summe der 
Zahl derjenigen Bedarfsgemeinschaf-
ten, die neben Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz in der bis zum 
31. Dezember 2004 geltenden Fassung 
auch Entgeltersatzleistungen nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch in der 
bis zum 31. Dezember 2004 geltenden 
Fassung erhalten hätten (Doppelbezie-
her). 
Als Schätzgröße für die Zahl der zu be-
rücksichtigenden Doppelbezieher ist zu 
verwenden: die Zahl der Doppelbezie-
her aus der Sozialhilfestatistik zum 31. 
Dezember 2004, fortgeschrieben mit der 
Entwicklung der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften, die Arbeitslosenhilfe nach 
dem Dritten Buch in der bis zum 31. 
Dezember 2004 geltenden Fassung er-
halten hätten. 

 
2. Aufwendungen der Kommunen in Höhe 

von 1,15 Milliarden Euro für Hilfe zur Ar-
beit für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
nach Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 des 
Bundessozialhilfegesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 2004 geltenden Fas-
sung.   

3. Aufwendungen der Kommunen für Per-
sonal und Sachmittel zur Durchführung 
der in den Nummern 1 und 2 genannten 
Leistungen. 
Als Schätzgröße für diese Aufwendun-
gen ist zu verwenden: das Produkt aus 
der (fiktiven) Zahl der Bedarfsgemein-
schaften (einschließlich Doppelbezie-
her), die Leistungen nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz in der bis zum 31. De-
zember 2004 geltenden Fassung bezo-
gen hätten, und den jahresdurchschnitt-
lichen Personal- und Sachmittelaufwen-
dungen je Bedarfsgemeinschaft für das 
Jahr 2005 in Höhe von 919 Euro, fortge-
schrieben mit der jahresdurchschnittli-
chen Steigerungsrate der Personalkos-
ten im öffentlichen Dienst. Die Höhe der 
angenommenen jahresdurchschnittli-
chen Personal- und Sachmittelauf-
wendungen je Bedarfsgemeinschaft ist 
anhand von Daten aus dem Verwal-
tungsvollzug zu überprüfen. 

 
C. Entlastung der Länder 

1. Entlastungen der Länder durch die Än-
derung des Wohngeldgesetzes im Vier-
ten Gesetz für Moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt. 
Als Schätzgröße für die Ermittlung die-
ser Entlastung ist zu verwenden: die 
Hälfte der Summe aus der Schätzgröße 
für die Leistungen für Unterkunft und 
Heizung nach § 29 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch, soweit auf diese 
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 
in der bis zum 31. Dezember 2004 gel-
tenden Fassung ein Anspruch be-
standen hätte, sowie dem Produkt aus 
der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, 
die Leistungen nach diesem Gesetz er-
halten, und dem durchschnittlichen pau-
schalierten Wohngeld, das aus der 
Wohngeldstatistik des Jahres 2004 er-
mittelt, mit dem Faktor 0,67 verringert 
und für das jeweilige Jahr mit dem 
Verbraucherpreisindex für Wohnungs-
miete, Wasser, Strom, Gas und andere 
Brennstoffe des Statistischen Bundes-
amtes fortgeschrieben wird. 

2. Eingliederungsleistungen an Bezieher 
von Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe 
von 200 Millionen Euro."  

 
Auszug aus dem Vierten Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt: 

Artikel 61 

Inkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 

2 und 3 am 1. Januar 2005 in Kraft. 

(2)  Artikel 1 §§ 6, 6a, 13, 18 Abs. 4, §§ 27, 36, 
44b, 45 Abs. 3, 46 Abs. 1, §§ 64a, 65 und 66, Arti-
kel 3 Nr. 10a, 14, 32a bis 32j, 41a und 43, (...) tre-
ten am 1. Januar 2004, (...) in Kraft. 
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